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Zustandigkeitsregister

Spezialzustandigkeiten (auBer Familiensachen) Senat
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Bank- und Finanzgeschafte
- Verfahren in denen Anspruche aufgrund des Widerrufs
eines Darlehensvertrages wegen fehlerhafter Widerrufsbelehrung

geltend gemacht werden..........coooooiiiiii i 12. u. 13.

- Anlageberatung und -vermittlung ...............eueeeiiiiiiiiiiiiiis 24.

- LeasingSaChEeN..........uuiiieie e 15.

- Bank- und Finanzgeschafte im Ubrigen .............cccccceveeveeveeiceienenne. 12.u. 13,
BeratungShilfe ....... ... e 17.
Bau- und Architektensachen ...........coouiieiiiiiiee e, 7.,11.,16., 17.
Betriebliche AltersverSOrguNg.......... ... .. i euuueuueiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeennnenne 14.
BinnenschifffahrtSSachen ........... ... 3.
Computersachen/Internetvertrage............oooovii 19.
D F= (=Y [T [ ) 4 6., 15. u. 18.
Entschadigung bei Uberlangen Gerichtsverfahren...............cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiis 7.
ErbbaurechtSUDErtragung .............e i 16.
Erbrechtsstreitigkeiten......... ... e 24,
FAMEGIFGG ... 2.
FISKUSSACNEN ... 7.
GesellschaftSrecht..........cooo oo 4.u.18.
GeschaftSgeNeIMNISSE ... .o 6.
Gewerbliche Miete und Pacht............oooooiii i, 1. u. 22.
Gewerblicher REChtSSCNULZ...........coooiee 6.
GrundbUChSACHEN ... 2.

Grundstlicksvertrage 4. u. 16.Haager Ubereinkommen (ber die zivilrechtlichen As-
pekte
internationaler KindesentfUhrungen ... 21.
HaftpfliChtSaChen ......... e 7.
[ (= B TG 3 1 - TR 28.



HandelsvertreterSachen ........ ... .. i 19.
INSOIVENZSACKEN.......c e e e e e e e eeeeees 2.
Internationale Abkommen zum Kaufrecht..................ueiiiiiiiiiiiiiiiiis 8.
Justizverwaltungsakte (Entscheidungen gem. §§ 23, 25 EGGVG) .....ccccevvvvveeeeenn. 7.
KapitalanlageSacChen ............. e 24.
KartellSAChEN.........o e e e e e e e e e e e eeeeees 6.
Kostensachen (streitige Zivilgerichtsbarkeit) ..o 17.
LandwirtschaftSsachen............ ... 23.
Le@SINGSACHEN ... 15.
Maklersachen (aul3er Versicherungsmaklersachen) ..............ccccccviiiiiiiiiiiiiinnnnns 24.
1YY =T o = o | SRR 15.
Miete von Kraftfahrzeugen ........... ... 15.
Mietwagenkosten nach Verkehrsunfallen ... 15.
NACHIASSSACNEN ... snnnnee 2.
NetzwerkstreitigKeIten ........ ... e 15.
Notarsachen. ... ... ..o Senat fur Notarsachen
NOtarkOSIENSACNEN ... aenneees 2.
PersonenstandssSachen........... ... 26.
PersonlichKeitSreCht ..........ooo oo 15.
PressesSachen. ... ... ... e e aeaaes 15.
REQGISTEIrSACNEN ... 2.u.18.
REISEVErtragSreCht ... ... .. e 16.
SchiedsgerichtSSaCNeN.. ... 19.
Speditions-, Lager- und Frachtgeschaft............cco 3.
Steuerberater- und Wirtschaftsprifersachen.............ccooooiiiii e, 16.
TherapieunterbrinQuNgSgeSetz...........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 16.
TDDDG § 21 ADS. 3 oot e et e e e e e e e e e e e e anas 15.
Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz ..............ccccvvvviiinnnnns 2.
(O 1= 0T 5 =Y o o | 6.
Verfahren, in denen die mundliche Verhandlung

in englischer Sprache stattfindet ..., 29.
VergabeSaCREN .........uiiiiii e 11.
VEIIAGSIECNT ... nnne 6.
VerOffentliCUNGEN .........u i ennnnneee 15.
VersicherungsverNaltniSSe ............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 9. u. 20.
Versicherungsmaklersachen ... 9. u. 20.
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I
Allgemeine Bestimmungen

Aufteilung der richterlichen Geschafte — allgemein —

Die richterlichen Geschafte des Oberlandesgerichts werden bearbeitet von

30 Zivilsenaten, davon sind befasst

6 Zivilsenate mit Familiensachen,

1 Zivilsenat mit Landwirtschaftssachen,

1 Zivilsenat zugleich mit Binnenschifffahrtssachen (Schifffahrts-, Rhein-
schifffahrts- und Moselschifffahrtsobergericht),

Strafsenaten,

Senaten fur Bulzgeldsachen,

Senat fur Notarsachen und

Senat fur Kartellsachen.

a a N W

Aufteilungsgrundséatze:

Die Geschafte werden nach folgenden Kriterien und in folgender Reihenfolge
zugewiesen:

1. Amtsgerichte und Abteilungen in den von den Familiengerichten ent-
schiedenen Sachen
2. Im Ubrigen
a) Spezialzustandigkeit
b) Sachzusammenhang
c) Besondere und allgemeine Zuteilungssumme

Wird in einem Verfahren die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts zurtickverwiesen
(z.B. § 563 ZPO), ohne dass dieser Senat ziffernmalig bezeichnet ist und
ohne dass die Zustandigkeitsmerkmale eines Spezialsenats vorliegen, so ent-
scheidet der Vertretungssenat des ursprunglich mit der Sache befassten Se-
nats.
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Spezialzustandigkeiten

Besteht bei einem Senat eine Zustandigkeit auf einem Sachgebiet (Spezial-
zustandigkeit), so ist dieser Senat fur alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem
Sachgebiet zustandig, ohne Rucksicht darauf, ob der Anspruch aus dem
Sachgebiet im Wege der Klage, der Widerklage, der Aufrechnung oder des
Zuruckbehaltungsrechts geltend gemacht wird.

Der Charakter einer Sache wird nicht dadurch beruhrt, dass die aus den
Rechtsbeziehungen hergeleiteten Anspruche abgetreten oder auf Dritte Uber-
gegangen sind oder von einer Partei kraft Amtes bzw. in Prozessstandschaft
geltend gemacht werden. Werden Anspriche aus dem Fehlen eines rechtli-
chen Grundes fur eine Leistung hergeleitet und beruft sich die Gegenseite auf
das Vorhandensein desselben, so ist auf den Charakter des streitigen recht-
lichen Grundes abzustellen.

Geht eine Rechtssache, die die Zustandigkeitsmerkmale eines Spezialsenats
aufweist, nach Zurickverweisung an das Gericht erster Instanz oder durch
den Bundesgerichtshof erneut bei der Geschéaftsstelle des Oberlandesge-
richts ein (§§ 538 Abs. 2, 563 ZPO), ist dafur der Spezialsenat zustandig.

Im Falle der Neueinrichtung sowie der Beendigung einer Spezialzustandigkeit
eines Senats finden insoweit die Bestimmungen Uber den Sachzusammen-
hang (nachfolgend Ziffer 3.2) und die Vorbefassung (nachfolgend Ziffer 3.3)
keine Anwendung.

Die Zustandigkeit der Spezialsenate umfasst auch die Wiederaufnahme eines
durch rechtskraftiges Endurteil abgeschlossenen Verfahrens, wenn das Aus-
gangsverfahren zum besonderen Sachgebiet gehort.

An die Spezialsenate gelangen auch

Honorarprozesse der Rechtsanwalte und Rechtsbeistande sowie Regress-
prozesse gegen Rechtsanwalte und Rechtsbeistdande, wenn deren Tatigkeit
sich auf ein Spezialgebiet im Sinne des Geschéaftsverteilungsplans bezieht;

Schadensersatzprozesse gegen Sachverstandige, deren Tatigkeit sich auf
ein Spezialgebiet im Sinne des Geschaftsverteilungsplans bezieht;
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Klagen sowie Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten, die den
Unterlassungs- und Widerrufsanspruch nach dem Unterlassungsklagenge-
setz (UKlaG) betreffen, in solchen Sachen, die sich auf ein Spezialgebiet im
Sinne des Geschéaftsverteilungsplans beziehen;

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten Uber Burgschaften, die
im Zusammenhang mit der Spezialzustandigkeit stehen.

Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz.

FUr Rechtsstreitigkeiten gegen Rechtsanwalte und Rechtsbeistande wegen
fehlerhafter Beratung sowie fur Schadensersatzanspriche gegen den gericht-
lichen Sachverstandigen ist im Ubrigen die Zustandigkeit desjenigen Zivilse-
nats gegeben, der mit dem zugrunde liegenden Rechtsstreit befasst war
(vgl. Ziffer 3.3), und zwar ohne Rucksicht darauf, ob der Anspruch im Wege
der Klage, der Widerklage, der Aufrechnung oder des Zurlckbehaltungs-
rechts geltend gemacht wird.

Die so begrundete Zustandigkeit gilt auch in Familiensachen.

Weist eine Rechtssache die Zustandigkeitsmerkmale mehrerer Spezialsenate
auf, so ist — unbeschadet der in vorstehender Ziffer 2.4 und der in Abschnitt ||
getroffenen Vorrangregelungen — der in der folgenden Aufstellung zuerst ge-
nannte Senat zustandig:

1. 12, 13., 15. und 24. Zivilsenat als Zivilsenate gem. § 119a Abs. 1
Nr. 1 GVG

2. 7., 11.,16. und 17. Zivilsenat als Zivilsenate gem. §119a Abs. 1
Nr. 2 GVG

3. 5. Zivilsenat als Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 3 GVG

4.  20.und 9. Zivilsenat als Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 4 GVG

6. 6.und 15. Zivilsenat als Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG

7. 24 Zivilsenat als Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 6 GVG

8. 2. Zivilsenat als Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 7 GVG

9. 11. Zivilsenat als Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 8 GVG

10. 6. Zivilsenat

11. 7. Zivilsenat

12. 15. Zivilsenat

13. 17. Zivilsenat

14. 24. Zivilsenat
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15. 19. Zivilsenat

16. 16. Zivilsenat

17. 3. Zivilsenat

18. 8. Zivilsenat

19. 18. Zivilsenat

20. 4. Zivilsenat

21. 1.und 22. Zivilsenat
22. 2. Zivilsenat

23. 26. Zivilsenat

Die Zustandigkeitsregelung nach Satz 1 gilt nicht, wenn die Beruhrung des
Zustandigkeitsbereichs eines Spezialsenats unbedeutend ist.

Soweit sich die Zustandigkeit in Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaf-
ten, aus Pramienanpassungsverfahren gem. § 203 VVG sowie aus der Da-
tenschutzgrundverordnung nach Buchstaben richtet, gilt fur die Bestimmung
des zustandigen Senats Folgendes:

Soweit in Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaften ein Kreditinstitut im
Sinne von § 1 Abs. 1 KWG bzw. in Pramienanpassungsverfahren ein Versi-
cherungsunternehmen im Sinne des VAG klagt oder verklagt wird und noch
Partei des Rechtsmittelverfahrens ist, ist der erste Buchstabe der Bezeich-
nung mafgeblich. In Fallen, in denen im Rechtsmittelverfahren in Streitigkei-
ten aus Bank- und Finanzgeschaften auf beiden Seiten Kreditinstitute im
Sinne von § 1 Abs. 1 KWG bzw. in Pramienanpassungsverfahren Versiche-
rungsunternehmen im Sinne des VAG als Partei beteiligt sind, ist der erste
Buchstabe der Bezeichnung des in erster Instanz beklagten Kreditinstituts
bzw. beklagten Versicherungsunternehmens maRgeblich. Im Ubrigen ist der
erste Buchstabe der Bezeichnung der in erster Instanz beklagten Partei bzw.
des Antragsgegners mal3geblich, soweit diese noch Partei des Rechtsmittel-
verfahrens ist.

Bei mehreren Kreditinstituten im Sinne von § 1 Abs. 1 KWG oder Versiche-
rungsunternehmen im Sinne des VAG bzw. — wenn kein Kreditinstitut im
Sinne von § 1 Abs. 1 KWG oder Versicherungsunternehmen im Sinne des
VAG Partei ist — bei mehreren Parteien ist die Bezeichnung derjenigen Partei
malfdgebend, deren Anfangsbuchstabe im Alphabet an erster Stelle steht, und
zwar ohne Rucksicht darauf, ob die Partei in der Klage- oder Antragsschrift
an erster Stelle genannt ist.
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Die Umlaute a, 6 und U werden wie die Ursprungslaute a, o und u behandelt.
Vorname, akademische Grade und Titel, Berufsbezeichnungen sowie Anre-
den und Ziffern einschlieBlich etwaiger Zusatze, die Ziffern oder die Gesell-
schafts- oder Organisationsform kennzeichnen, bleiben auler Betracht,
ebenso Sonderzeichen und im deutschen Alphabet nicht enthaltene Buchsta-
ben.

Wird ein Einzelkaufmann unter seiner Firma und seinem Familiennamen ver-
klagt, so ist der Familienname ausschlaggebend, es sei denn, es handelt sich
um einen eingetragenen Kaufmann. In diesem Falle ist die Firmenbezeich-
nung mallgebend.

Bei einer gesetzlichen Vertretung ist auf den Vertretenen, bei Konkurs-, Ver-
gleichs-, Zwangs- oder Insolvenzverwaltern auf den Gemeinschuldner bzw.
Schuldner, bei den Erbinsolvenzverfahren ist auf den Erblasser (Testator) ab-
zustellen, ebenso bei Nachlassverwaltern, Nachlasspflegern oder Testa-
mentsvollstreckern.

Richtet sich die Beschleunigungsbeschwerde (§ 155¢ FamFG) gegen einen
Beschluss des Oberlandesgerichts Koln im Sinne des § 155b Abs. 2 FamFG,
so entscheidet gemal § 155c Abs. 2 Satz 2 FamFG derjenige Senat fur Fa-
miliensachen Uber die Beschwerde, der zum Vertretersenat bestimmt ist.

Sachzusammenhangsregelungen (auBler in Straf- und BuBRgeldsachen)

Einleitung:

Derjenige Senat, der mit einem Verfahren befasst war (vgl. Ziffer 3.3), bleibt
— falls nichts anderes bestimmt ist — ohne Ruicksicht auf etwaige Anderungen
der Geschaftsverteilung fur die weitere Bearbeitung zustandig, auch wenn die
Sache nach der Aktenordnung ein neues Aktenzeichen erhalt.

Sachzusammenhang:

Mehrere Streitigkeiten zwischen denselben Parteien, die dasselbe Rechtsver-
haltnis betreffen, sind von einem Senat zu bearbeiten, auch wenn dieser eine
Senat fur einzelne Streitigkeiten nach Abschnitt Il. dieses Geschaftsplans
nicht zustandig ware.
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Dasselbe gilt, wenn in getrennten Verfahren Rechtsfolgen hergeleitet werden

a)

b)

c)

aus demselben tatsachlichen Sachverhalt (z. B. Anspriche eines oder
mehrerer Verletzten gegen einen oder mehrere Schadensurheber aus
demselben Unfall),

bei einem Tatsachenkomplex aus — im Wesentlichen — gleichen rechtli-
chen und tatsachlichen Grunden oder

aus §§ 323, 717, 731, 767, 768, 887, 888, 890 und 945 ZPO.

Diese Regelung gilt nicht fur Streitigkeiten aus Versicherungsverhaltnissen
(Deckungsklagen) im Verhaltnis zu Streitigkeiten Uber die Haftpflicht.

In den Fallen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.2 ist fur die Bearbeitung aller Verfahren
zustandig:

a)

b)

wenn fur ein Verfahren eine Zustandigkeit nach Sachgebieten besteht,
der Senat, dem diese Zustandigkeit zugewiesen ist;

im Ubrigen der Senat, der als Erster mit einem Verfahren befasst worden
ist (vgl. Ziffer 3.3);

wenn noch kein Senat befasst worden ist, der Senat, dem nach Abschn.
Il. der Geschaftsverteilung die als erste eingegangene Sache zufallt;

wenn mehrere Senate gleichzeitig mit Verfahren befasst werden oder
mehrere Sachen gleichzeitig eingehen und kein Fall gem. Ziffer
3.2.3 a) vorliegt, der Senat, der nach seiner ziffernmaligen Bezeichnung
an erster Stelle steht (also z. B. der 1. Senat vor dem 2. Senat).

Haben ausnahmsweise mehrere Senate in der Sache entschieden, so ist fur
weitere Verfahren der Senat zustandig, der als Letzter entschieden hat.

Die Regelungen Uber den Sachzusammenhang gelten auch in Kindschafts-
sachen, sofern in verschiedenen Verfahren zumindest ein Elternteil identisch
ist. Dies gilt auch, wenn in erster Instanz der Rechtspfleger entschieden hat.
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Die Vorbefassung eines Zivilsenats (Familiensenats) in Berufungen und Be-
schwerden gegen im Bereitschaftsdienst getroffene Entscheidungen eines
Amtsgerichts — Familiengerichts — begrundet nicht auch die Zustandigkeit die-
ses Zivilsenats (Familiensenats) in nachfolgenden Verfahren aufgrund Sach-
zusammenhangs, sofern und soweit die Zustandigkeit des im Bereitschafts-
dienst entscheidenden Amtsgerichts — Familiengerichts — allein aus der Ver-
ordnung uber die Zusammenfassung von Geschaften des Bereitschaftsdiens-
tes bei den Amtsgerichten des Landes Nordrhein-Westfalen (Bereitschafts-
dienst-VO - § 22¢ GVG) folgt.

Vorbefassung:

Ein Senat ist mit einem Verfahren befasst worden,

wenn er in der Sache — auch durch Versaumnisurteil — oder zur Sache uber
einen Antrag auf Prozesskostenhilfe (auch im Beschwerdeverfahren) oder
eine sofortige Beschwerde im Falle des § 91a ZPO entschieden hat — oder

wenn der Senat vor der mundlichen Verhandlung einen Beweisbeschluss er-
lassen hat — oder

wenn die Sache im Termin zur mindlichen Verhandlung oder danach beendet
worden ist — oder

wenn die Sache nach einem Hinweis gemal} § 522 Abs. 2 ZPO erledigt wor-
den ist — oder

wenn er zuvor in dieser Sache uber einen Antrag auf Erlass einer einstweili-
gen Verfugung, eines Arrests oder einer einstweiligen Anordnung oder inso-
weit zur Sache (Ziffer 3.3.1) entschieden hat.

Beschwerdeverfahren begrinden —mit Ausnahme von Ziffer 3.3.1 und 3.3.5 —
keine Vorbefassung fur ein nachfolgendes Berufungsverfahren, wohl aber fur
ein nachfolgendes Beschwerdeverfahren; hiervon ausgenommen sind Kos-
tenbeschwerden.

Abgabesperre:

Eine Abgabe aufgrund der Regelungen in den Ziffern 3.2 und 3.3 ist ausge-
schlossen, wenn das Verfahren bei dem Oberlandesgericht vor Ablauf des
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31.12.2021 oder — falls es sich um eine Familiensache handelt — vor Ablauf
des 31.12.2024 abgeschlossen worden ist.

Ist in einer Sache mundlich verhandelt worden oder hat der mit ihr befasste
Senat einen Hinweis gemal} § 522 Abs. 2 ZPO erteilt oder nach § 523 Abs. 1
Satz 1 ZPO den Rechtsstreit auf den Einzelrichter Ubertragen, so kann diese
Sache - falls nichts anderes bestimmt ist — aus Grinden des Geschaftsver-
teilungsplans ebenfalls nicht mehr abgegeben werden.

Wiederaufnahmeverfahren gelten als mit dem rechtskraftig abgeschlossenen
Verfahren zusammenhangende Sachen.

Ist die Zustandigkeit hinsichtlich der Beschwerden und Berufungen gegen
Entscheidungen eines Amtsgerichts in den von den Familiengerichten ent-
schiedenen Sachen auf einen anderen Zivilsenat (Familiensenat) ubergegan-
gen, finden die Sachzusammenhangsregelungen im Verhaltnis des nunmehr
zustandigen Senats zu dem vormals zustandigen Senat keine Anwendung.

Verteilung nach Zuteilungssummen

Verteilung nach allgemeiner Zuteilungssumme

Soweit Sachen den Senaten nicht aufgrund einer Spezialzustandigkeit oder
ansonsten gesondert zugewiesen sind, werden sie gemafly den nachstehen-
den Regelungen in der sich aus Ziffer 4.4 ergebenden Reihenfolge ihres Ein-
gangs nach den allgemeinen Zuteilungssummen der Senate (Ziff. 4.1.2) ver-
teilt. An der Verteilung nehmen alle Zivilsenate einschliel3lich der Familiense-
nate mit Ausnahme des 23. und 29. Zivilsenats teil.

Die allgemeine Zuteilungssumme eines Senats ergibt sich aus den addierten
Werten der ihm zugewiesenen Verfahren, jeweils geteilt durch Arbeitskraftan-
teile zum Zeitpunkt der Zuteilung (Zuteilungssumme = Verfahrenswert / AKA
+ Verfahrenswert / AKA + Verfahrenswert / AKA [...]), sowie der Zuteilung von
Bonus- bzw. Maluspunkten gem. 4.3.4 und 4.5.3. Die Berechnung erfolgt mit-
tels der im Fachverfahren JUDICA implementierten Funktion ,Justitia 2.0“.

Es wird vorgegeben, dass ,Justitia 2.0 bei der Berechnung kaufmannisch auf
2 Stellen nach dem Komma rundet.
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In Zivilsachen und Familiensachen wird jeder eingegangenen Sache ein-
schliefdlich der unter die Spezialzustandigkeiten der Senate fallenden Sachen
ein Verfahrenswert (Justitia-Produkt) zugeordnet. Dies gilt auch fur Nichtig-

keits- und Restitutionsklagen (§ 578 ZPO).

Den Justitia-Produkten sind folgende Verfahrenswerte zugeordnet:

Sachgebiet (Justitia-Produkt)

Sonst. Beschwerden / Antrage in Familiensachen
(WF, UFH)

Zustandigkeitsbestimmungen nach ZPO und FamFG
Beschwerden u. sonst. Antrage Zivilsachen

Beschwerden in gewerblichen Miet- und Pachtsachen
betreffend Grundsticke und Raume

Beschwerden in Honorarsachen sowie in Anwaltsre-
gressen aus dem Sachgebiet gewerbliche Miet- und
Pachtsachen betreffend Grundstlicke und Raume

Beschwerden in Bau- und Architektensachen

Beschwerden in Honorarsachen sowie in Anwaltsre-
gressen aus dem Sachgebiet Bau- und Architektensa-
chen

Beschwerden in Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und
Schenkungsvertragen Uber Grundsticke und Ge-
baude

Antrage nach § 23 EGGVG (VA-Sachen)

Beschwerden und Rechtsbeschwerden in Straf- und
BuRgeldsachen i. S. des § 2 Abs. 3 des Gesetzes
Uber das gerichtliche Verfahren in Binnenschifffahrts-
sachen

Verfahren, Uber die der 18. Zivilsenat als Gericht ers-
ter Instanz entscheidet

Glterichter

Entschadigungsanspruche bei Uberlangen Gerichts-
verfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren

Verfahrenswert

207

207
408

408

408

408
408

408

408
408

408

563
950
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Sonst. Beschwerden u. Antrage nach dem FamFG
(ohne Familiensachen)
Nachlassbeschwerden
Beschwerde Endentscheidung Familiensache (UF)

Erstinstanzliche Verfahren nach dem Unterlassungs-
klagengesetz (UKlaG)

Kartellsachen

Berufungen in sonst. Zivilverfahren
Schiedssachen (§ 1062 ZPO)
Verfahren nach dem KapMuG
Landwirtschaftssachen

Berufungen in Binnenschifffahrtssachen, in burgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten in Binnenschifffahrtssachen
sowie in Straf- und Buldgeldsachen i. S. des § 2 Abs. 3
des Gesetzes uber das gerichtliche Verfahren in Bin-
nenschifffahrtssachen

Berufungen in gewerblichen Miet- und Pachtsachen
betreffend Grundsticke und Raume

Berufungen in Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und
Schenkungsvertragen Uber Grundsticke und Ge-
baude

Berufungen in Honorarsachen sowie in Anwaltsregres-
sen aus dem Sachgebiet gewerbliche Miet- und
Pachtsachen betreffend Grundstlicke und Raume

Berufungen in Bau- und Architektensachen

Berufungen in Honorarsachen sowie in Anwaltsregres-
sen aus dem Sachgebiet Bau- und Architektensachen

Berufungen in Personenhaftungssachen
Berufungen technische Schutzrechte
Berufungen in Vergabesachen
Berufungen in Arzthaftungssachen

Berufungen in Gesellschaftsrechtssachen

979

979
1083
1689

1689
1689
1689
1689
1689
1689

1689

1689

2155

2155
2155

2155
2155
2155
2155
2155
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Berufungen in Honorarforderungssachen 2155

Verfahren aufRerhalb der Zuteilungssumme — soweit 0
zuvor nicht aufgefuhrt

Die Arbeitskraftanteile nach Ziffer 4.1.2. der einzelnen Senate richten sich
nach der den Senaten unter Il. zugewiesenen richterlichen Arbeitskraft. Das
Prasidium kann bei der Bemessung auch andere Gesichtspunkte bertcksich-
tigen.

Zustandig ist der Senat mit der zum Zeitpunkt der Zuteilung der Sache ge-
ringsten Zuteilungssumme. Haben mehrere Senate dieselbe Zuteilungs-
summe, ist der Senat mit der niedrigsten Ziffer zustandig.

Verteilung von unter Spezialzustiandigkeiten fallenden Sachen nach beson-
deren Zuteilungssummen

Die unter die Spezialzustandigkeiten ,Bausachen®, ,Gewerbliche Miete und
Pacht betreffend Grundstiucke und Raume® sowie ,Streitigkeiten aus Kauf-,
Tausch- und Schenkungsvertragen uber Grundstucke und Gebaude® fallen-
den Sachen werden nach besonderen Zuteilungssummen verteilt. An der je-
weiligen Verteilung nehmen die nachfolgend bezeichneten Senate teil.
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4.2.2 Verteilung von Bausachen

4.2.2.1 Bausachen sind

a)

Streitigkeiten aus Bau- und Architektenvertragen sowie aus Ingenieurver-
tragen, soweit sie im Zusammenhang mit Bauleistungen stehen (§ 119a
Abs. 1 Nr. 2 GVG), d.h. Streitigkeiten, die aus einem Rechtsverhaltnis her-
ruhren, in dem eine Partei eine Verpflichtung zur Planung, Durchfihrung
oder Uberwachung von Bauarbeiten (ibernommen hat — unabhangig von
dessen vertraglicher Qualifikation etwa als Dienst-, Werk-, Werkliefe-
rungs- oder entgeltlichem Geschaftsbesorgungsvertrag —, wenn an den
Vertragen zumindest auf einer Seite ein Architekt, Bauunternehmer oder
andere berufsmaldig mit der Planung oder Ausfuhrung von Bauarbeiten
befasst Person in dieser Eigenschaft beteiligt war, insbesondere aus Bau-
vertragen (§ 650a BGB), Verbraucherbauvertragen (§ 650i BGB), Bautra-
gervertragen (§ 650u BGB), Architektenvertragen und Ingenieurvertragen,
soweit sie im Zusammenhang mit Bauleistungen stehen, sowie aus Bau-
betreuungsvertragen, auch soweit der Vertrag vor dem 01.01.2018 abge-
schlossen wurde,

Streitigkeiten aus sonstigen Werk- und Werklieferungsvertragen im Zu-
sammenhang mit der Herstellung, der Erweiterung oder dem Abbruch ei-
nes Bauwerks (Hoch-/Tiefbau) und der Instandsetzung und -haltung eines
bereits errichteten Bauwerks, sowie aus der Erbringung von Planungs-
oder Uberwachungsleistungen fiir ein Bauwerk und

Streitigkeiten Uber Anspruche aus unerlaubter Handlung aufgrund des Ge-
setzes Uber die Sicherung von Bauforderungen (Bauforderungssiche-
rungsgesetz — BauFordSiG).
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4.2.2.2 Die Berufungen und Beschwerden in Bausachen werden nach einer beson-

423

deren Zuteilungssumme ,Bausachen® auf den 7., 11., 16. und 17. Zivilsenat
verteilt.

a) Fur die Zuteilung gelten die Ziffern 4.1.2, 4.1.3 sowie 4.1.5 entsprechend.

b) Die Arbeitskraftanteile der betroffenen Senate fur die Zuteilung in Bausa-
chen werden — abweichend von der den Senaten unter |l. zugewiesenen rich-
terlichen Arbeitskraft wie folgt — festgesetzt:

7. Zivilsenat: Insgesamt 2,5 AKA,

11. Zivilsenat: Insgesamt 3,5 AKA,

16. Zivilsenat: Insgesamt 2,0 AKA und
17. Zivilsenat: Insgesamt 2,0 AKA.

Die Bemessung der Arbeitskraftanteile entspricht der prozentualen Zuord-
nung von Bausachen zum jeweiligen Senat (Gesamt-AKA x 10 = Prozent-
wert).

Verteilung von gewerblichen Miet- und Pachtsachen betreffend Grundstiicke
und Rdume

Die Berufungen und Beschwerden werden nach einer besonderen Zutei-
lungssumme ,Gewerbliche Miet- und Pachtsachen betreffend Grundsticke
und Raume” auf den 1. und 22. Zivilsenat verteilt.

a) Fur die Zuteilung gelten die Ziffern 4.1.2, 4.1.3 sowie 4.1.5 entsprechend.

b) Die Arbeitskraftanteile der betroffenen Senate fur die Zuteilung in gewerb-
lichen Miet- und Pachtsachen werden — abweichend von der den Senaten
unter Il. zugewiesenen richterlichen Arbeitskraft wie folgt —festgesetzt:

1. Zivilsenat: Insgesamt 3,3 AKA,
22. Zivilsenat: Insgesamt 6,7 AKA.

Die Bemessung der Arbeitskraftanteile entspricht der prozentualen Zuord-
nung von gewerblichen Miet- und Pachtsachen zum jeweiligen Senat (Ge-
samt-AKA x 10 = Prozentwert).
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Verteilung von Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und Schenkungsvertragen
uber Grundsticke und Gebaude (einschlief3lich Wohnungseigentum, Vorkauf
und Wiederkauf sowie Ansprichen auf Eintragung einer Vormerkung)

Die Berufungen und Beschwerden werden nach einer besonderen Zutei-
lungssumme ,Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und Schenkungsvertragen
uber Grundstucke und Gebaude® auf den 4. und 16. Zivilsenat verteilt.

a) Fur die Zuteilung gelten die Ziffern 4.1.2, 4.1.3 sowie 4.1.5 entsprechend.

b) Die Arbeitskraftanteile der betroffenen Senate fur die Zuteilung in Streitig-
keiten aus Kauf-, Tausch- und Schenkungsvertragen Uber Grundsttcke und
Gebaude werden — abweichend von der den Senaten unter |l. zugewiesenen
richterlichen Arbeitskraft wie folgt — festgesetzt:

4. Zivilsenat: Insgesamt 5 AKA,
16. Zivilsenat: Insgesamt 5 AKA.

Die Bemessung der Arbeitskraftanteile entspricht der prozentualen Zuord-
nung von Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und Schenkungsvertragen uber
Grundstucke und Gebaude zum jeweiligen Senat (Gesamt-AKA x 10 = Pro-
zentwert).

Erhohung der Zuteilungssummen durch Zuteilung

Allgemeine Zuteilungssumme

Mit jeder Zuteilung einer Sache an einen Zivilsenat (Familiensenat) — unab-
hangig vom Zuteilungsgrund, also nicht nur bei einer Zuteilung nach Zutei-
lungssummen — wird der Wert des Verfahrens geteilt durch die Arbeitskraft-
anteile des Senats (Verfahrenswert / AKA = Belastungswert) zur bisherigen
allgemeinen Zuteilungssumme des Senats addiert. Eine Addition erfolgt nicht
in den in den Ziffern 4.5.4 bis 4.5.7 genannten Fallen.
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Besondere Zuteilungssummen

Im Fall der Zuteilung einer Sache nach Ziffer 4.2. wird daneben der Wert des
Verfahrens geteilt durch die fur die besondere Zuteilungssumme mafl3geben-
den Arbeitskraftanteile des Senats (Verfahrenswert / AKA = Belastungswert)
zur jeweiligen Zuteilungssumme ,Bausachen®, ,Gewerbliche Miet- und Pacht-
sachen betreffend Grundsticke und Raume® oder ,Streitigkeiten aus Kauf-,
Tausch- und Schenkungsvertragen uber Grundsticke und Gebaude® addiert.
Eine Addition erfolgt nicht in den in den Ziffern 4.5.4 bis 4.5.7 genannten Fal-
len.

Die Zuteilungssummen der Senate aus dem Jahr 2025 werden in das Jahr
2026 in der Weise uUbernommen, dass von den Zuteilungssummen aller nach
Ziffer 4.1.1 an der Verteilung teilnehmenden Senate zum 01.01.2026 jeweils
76.000 Punkte abgezogen und die verbleibenden Summen in die allgemeinen
Zuteilungssummen der Senate Uberfuhrt werden. Der Abzug bemisst sich je-
weils nach der (gerundeten) Zuteilungssumme des Senats mit geringsten (all-
gemeinen) Zuteilungssumme mit Ablauf des 30.11.2025 (21. Zivilsenat). Die
besonderen Zuteilungssummen der an der Verteilung nach Ziffer 4.2. teilneh-
menden Senate betragen zum 01.01.2026 jeweils 0 Punkte.

Das Prasidium des Oberlandesgerichts kann einzelnen Senaten durch Be-
schluss auf die Zuteilungssummen Bonuspunkte zuweisen oder Maluspunkte
von dieser/diesen abziehen, wenn die Steuerung der Geschaftsbelastung
dies erfordert.

Die Zuteilung der Verfahren sowie Anderungen der Zuteilungssummen wer-
den in JUDICA in einem Register dokumentiert.

Durch einen Fehler bei der Zuweisung einer Sache wird die Zuteilung der da-
nach zugewiesenen Sachen in ihrer Wirksamkeit nicht berthrt. Das gilt ent-
sprechend auch fur Abgaben oder Korrekturen der Gewichtung (Ziff. 4.5.2 und
4.5.3).
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Reihenfolge der Bearbeitung und Zuteilung

a) Die Bearbeitung der Eingange erfolgt in der Eingangsgeschaftsstelle, mit
Ausnahme der Eingange in Familiensachen, die durch die Geschaftsstelle
des jeweils nach dem Zustandigkeitsregister zustandigen Senats bearbeitet
werden, sowie der einem Guterichter zugewiesenen Verfahren, die durch die
Geschaftsstelle der Guterichter bearbeitet werden.

b) Fur die Reihenfolge der Bearbeitung der elektronischen Eingange in der
Eingangsgeschaftsstelle ist der sekundengenaue Zeitpunkt des Eingangs
maldgebend.

Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf der fur den Emp-
fang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespeichert und fur die Eingangs-
geschéaftsstelle abrufbar ist. Mal3geblich ist der auf dem Transfervermerk an-
gegebene Eingangszeitpunkt auf dem Server.

c) Bei gleichzeitigem elektronischem Eingang sowie im Falle einer technisch
nicht feststellbaren zeitlichen Eingangsreihenfolge richtet sich die Verteilung
nach der alphabetischen Reihenfolge auf Grundlage des Rubrums des ersten
Rechtszuges ohne Rucksicht darauf, ob ein betreffender Streitgenosse an
dem Rechtszug beim Oberlandesgericht beteiligt ist. MaRgebend ist der (bei
Doppelnamen erste) Familienname des Beklagten oder Antragsgegners, bei
demselben Familiennamen die alphabetische Reihenfolge des (ersten) Vor-
namens. Adelsbezeichnungen (z.B. Prinz, Graf, Baron, Freiherr, von) und
Vorsatzworter (von der, van) bleiben unberucksichtigt. Die Umlaute &, 6 und
U werden wie die Ursprungslaute a, o und u behandelt. Vorname, akademi-
sche Grade und Titel, Berufsbezeichnungen sowie Anreden und Ziffern ein-
schlieBBlich etwaiger Zusatze, die Ziffern oder die Gesellschafts- oder Organi-
sationsform kennzeichnen, bleiben aulRer Betracht, ebenso Sonderzeichen
und im deutschen Alphabet nicht enthaltene Buchstaben. Bei einer gesetzli-
chen Vertretung ist auf den Vertretenen, bei Konkurs-, Vergleichs-, Zwangs-
oder Insolvenzverwaltern auf den Gemeinschuldner bzw. Schuldner abzustel-
len. Bei Erbmassen ist der Name des Erblassers (Testator) maldigebend, auch
bei Nachlassverwaltern, Nachlasspflegern oder Testamentsvollstreckern.
Wird ein Einzelkaufmann unter seiner Firma und seinem Familiennamen ver-
klagt, so ist der Familienname ausschlaggebend, es sei denn, es handelt sich
um einen eingetragenen Kaufmann. In diesem Falle ist die Firmenbezeich-
nung mallgebend. Bei Streitgenossen ist der dem Alphabet nach erste Name
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mafgebend (ohne Rucksicht darauf, ob die Partei in der Klage- oder Antrags-
schrift an erster Stelle genannt ist), bei juristischen Personen, Stiftungen, Ver-
einen und Firmen, in denen ein Familienname nicht enthalten ist, das erste
nach dem Artikel folgende Wort oder eine vorangestellte Abklrzung im Pas-
sivrubrum.

d) Kann eine Reihenfolge nicht nach der alphabetischen Reihenfolge festge-
legt werden, geht jeweils der Eingang vor, bei welchem der Klage- oder An-
tragsschriftsatz im erstinstanzlichen Verfahren das fruhere Datum tragt; hilfs-
weise entscheidet das Los.

Fir die Reihenfolge der Bearbeitung von sonstigen Eingangen in Papierform
sowie von Faxeingangen in der Eingangsgeschaftsstelle gilt Folgendes: Auch
solche Eingange sind unverzlglich der Eingangsgeschaftsstelle zuzuleiten.
Eingange in Papierform und Faxeingange, die bis zum Ablauf eines Tages
eingehen, gelten fur die Zuteilung als nach allen bis zum Ablauf des Tages
eingegangenen elektronischen Eingangen eingegangen und werden nach
diesen bearbeitet. Die Reihenfolge der Bearbeitung der Eingange in Papier-
form und von Faxeingangen bestimmt sich entsprechend 4.4.1 c) und d).

Fir die Reihenfolge der Bearbeitung sind alle Abgaben (Ziffer 4.5.2) und
sonstige Zuweisungen an einen anderen Senat, Abtrennungen von Verfahren
und Verfahren nach Aufhebung und Zurickverweisung an das Oberlandes-
gericht wie sonstige Eingange in Papierform zu behandeln, mit Ausnahme
von Verfahren betreffend Arreste oder einstweilige Verfugungen, die unver-
zuglich gemal Ziffer 4.4.3 zu bearbeiten sind.

a) Neueingange betreffend Arreste oder einstweilige Verfugungen sind unver-
zuglich zu bearbeiten und von der Eingangsgeschaftsstelle als nachstes Ver-
fahren sogleich zu verteilen, ungeachtet des Vorhandenseins von im Sinne
von Ziffer 4.4.1 zeitlich vorher eingegangener, aber noch nicht bearbeiteter
Eingange. Die Reihenfolge der Bearbeitung mehrerer Neueingange betref-
fend Arreste oder einstweilige Verfiugungen bestimmt sich entsprechend 4.4.1
b) und c).

b) Ist eine Verteilung nach allgemeiner Zuteilungssumme aus technischen
Grunden vorubergehend nicht moglich, werden nicht besonders zugewiesene
Arreste und einstweilige Verfugungen vom 15. Zivilsenat bearbeitet. Ist eine
Verteilung nach besonderer Zuteilungssumme nicht moglich, werden Arreste
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und einstweilige Verfugungen in Bausachen vom 11. Zivilsenat und in ge-
werblichen Miet- und Pachtsachen vom 1. Zivilsenat bearbeitet.

Zuteilungsgrundsatze

Eingehende Sachen, bei denen nicht eindeutig erkennbar ist, ob eine vorran-
gige besondere Zustandigkeit gegeben ist, werden im Zweifel zunachst nach
allgemeiner Zuteilungssumme zugewiesen.

a) Halt sich ein Senat fur unzustandig, gibt er die Sache unter Angabe einer
Begrindung an die Eingangsgeschaftsstelle zur Neuverteilung zurtck. Die
Eingangsgeschaftsstelle teilt die Sache entsprechend dieser Begriundung zu.

b) Streitige Falle sind dem Prasidium vorzulegen. Nach Entscheidung des
Prasidiums ist die Sache Uber die Eingangsgeschaftsstelle dem zustandigen
Senat zuzuteilen.

c) Die Zuteilung der Verfahren richtet sich nach Ziffer 4.4.2. Mit der Zuteilung
wird der entsprechende Belastungswert zur allgemeinen und — soweit betrof-
fen — besonderen Zuteilungssumme des Ubernehmenden Senats addiert so-
wie beim abgebenden Senat wieder abgezogen.

Ist ein Senat der Auffassung, dass der Verfahrenswert (Justitia-Produkt) eines
ihm zugeteilten Verfahrens unzutreffend ist, legt er das Verfahren dem Prasi-
dium vor. Teilt das Prasidium die Auffassung, ordnet es dem Senat durch Be-
schluss Bonuspunkte oder Maluspunkte zu. Eine Vorlage an das Prasidium
ist 3 Monate nach Eingang der Sache im Sinne von Ziffer 4.4 ausgeschlossen.

Zweitberufungen und Anschlussberufungen sind nicht als Neueingange zu
behandeln; es erfolgt weder eine neue Zuteilung noch eine Addition zu den
Zuteilungssummen des jeweiligen Senats.

Verfahren betreffend die Gewahrung von Prozesskostenhilfe gelten im Ver-
haltnis zu bereits anhangigen Berufungs- oder Beschwerdeverfahren nicht als
neue Sachen; es erfolgt weder eine neue Zuteilung noch eine Addition zu den
Zuteilungssummen des jeweiligen Senats.

Verfahren, die lediglich nach den Vorschriften der Aktenordnung ein neues
Aktenzeichen erhalten oder (z. B. nach sechsmonatigem Ruhen) aktenord-
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nungsmafig als neue Sache gezahlt werden, werden von dem bislang zu-
standigen Senat weiter bearbeitet, ohne dass eine Zuteilung nach Zuteilungs-
summen erfolgt. Verfahrenstrennungen sind hiervon nicht erfasst.

Nach Aufhebung und Zurlckverweisung eines Verfahrens an das Oberlan-
desgericht wird der Wert dieses Verfahrens nicht erneut addiert. Eine erneute
Zuteilung und Addition des entsprechenden Belastungswerts auf die Zutei-
lungssumme(n) erfolgt jedoch, wenn an einen anderen Senat zurtckverwie-
sen worden ist oder die Sache aus anderen Grunden von einem anderen Se-
nat bearbeitet wird.

Besondere Anrechnungen

a) Der allgemeinen Zuteilungssumme des 24. Zivilsenats sind die Berufun-
gen und Beschwerden in Landwirtschaftssachen (23. Zivilsenat) gutzu-
schreiben. Der Berechnung der allgemeinen Zuteilungssumme sind die
dem 24. Zivilsenat zugewiesenen Arbeitskraftanteile zugrunde zu legen.

b) Soweit einem Mitglied eines Senats ein Verfahren als Guterichter (s. Ab-
schnitt Il Ziff. 2 dieses Geschaftsverteilungsplans) zugewiesen wird, ist
der entsprechende Belastungswert der allgemeinen Zuteilungssumme
des Senats gutzuschreiben, dem der Guterichter angehort.

Schlussbestimmungen

Soweit Zustandigkeiten durch diesen Beschluss gegenuber der Geschafts-
verteilung des Jahres 2025 geandert werden, verbleiben — falls nichts ande-
res bestimmt ist — die bis zum Ablauf des 31.12.2025 eingehenden Sachen
bei dem bisher zustandigen Senat.

Ist ein Richter mehreren Senaten zugewiesen, so hat — falls nichts anderes
bestimmt ist — die Tatigkeit in dem mit der hoheren Ziffer bezeichneten Senat
den Vorrang.
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Wird ein Senat durch Ausfall von geschaftsplanmaligen Beisitzern be-
schlussunfahig und sind keine Vertreter namentlich bestimmt, so treten die
Mitglieder des Vertretungssenats in den von dem Ausfall betroffenen Senat
ein, und zwar in folgender Weise, wobei die Bestimmung des § 29 DRIG zu
beachten ist und Richter, die mit einem Arbeitskraftanteil von weniger als 0,25
tatig sind, unberucksichtigt bleiben:

a) Bei einer Vertretung auRerhalb der mundlichen Verhandlung treten die
Mitglieder des Vertretungssenats in der Reihenfolge ihres Dienstalters
in den von dem Ausfall betroffenen Senat ein, beginnend mit dem dienst-
jungsten. Wird ein Senat beschlussunfahig, weil Mitglieder wegen Be-
sorgnis der Befangenheit abgelehnt sind, so treten fur die Entscheidung
Uber das Befangenheitsgesuch zunachst die Beisitzer des Vertretungs-
senats in der Reihenfolge ihres Dienstalters, beginnend mit dem dienst-
altesten und sodann der Vorsitzende des Vertretungssenats, in den von
dem Ausfall betroffenen Senat ein.

b) Beieiner Vertretung mit Sitzungsbelastung treten die Mitglieder des Ver-
tretungssenats in den einander folgenden Vertretungsfallen reihum fir
den Sitzungstag in der Reihenfolge ihres Dienstalters in den von dem
Ausfall betroffenen Senat ein, beginnend mit dem dienstjlingsten. Dabei
ist sicherzustellen, dass anhand der Generalakten des Vertretersenats
festgestellt werden kann, wer als nachstes zur Vertretung berufen ist. Ist
diese Person verhindert, tritt die danach zur Vertretung berufene Person
an deren Stelle. Richter, die mit einem Arbeitskraftanteil zwischen 0,25
und 0,67 tatig sind, bleiben bei jedem geraden Vertretungsdurchlauf un-
berucksichtigt.

Steht im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden bei einem Senat ein gemalf}
§ 21f Abs. 2 GVG zur Vertretung des Vorsitzenden berufenes standiges Mit-
glied des Senats nicht zur Verfugung, so Ubernimmt der Vorsitzende des Ver-
tretungssenats oder, falls auch dieser verhindert ist, das gemalR § 21f
Abs. 2 GVG zu dessen Vertretung berufene standige Mitglied des Vertre-
tungssenats den Vorsitz.

Im Falle des § 21g Abs. 4 GVG treten die Mitglieder des Vertretungssenats in
der Reihenfolge ihres Dienstalters in den von dem Ausfall betroffenen Senat
ein, und zwar beginnend mit dem dienstjungsten.
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Sind die Vertretungsmaoglichkeiten gemaf Abschnitt [| des Geschéaftsplans er-
schopft, ist weiterer Vertretungssenat der Senat mit der nach dem Vertre-
tungssenat nachst hoheren Ziffer, im Verhinderungsfall der mit der Uber-
nachsten Ziffer usw. Hierbei vertreten sich vorrangig zum einen die
Familiensenate in allen Sachen (d. h. auch in den nicht den Familiensenaten
zugewiesenen Sachen) untereinander in der Reihenfolge ihrer Bezifferung
und zum anderen die ubrigen Zivilsenate ebenfalls in der Reihenfolge ihrer
Bezifferung. Auf die jeweils hochste Bezifferung folgt die niedrigste (bei den
Familiensenaten also auf den 27. Zivilsenat der 10. Zivilsenat, bei den tubrigen
Zivilsenaten auf den 30. Zivilsenat der 1. Zivilsenat. Sind diese vorrangigen
Vertretungskreise erschopft, gilt die Regelung nach Satz 1. Auf die Strafse-
nate folgt der 3. Zivilsenat.

Richter, die (z. B. aus Anlass eines Senatswechsels oder der Beendigung
einer Abordnung) aus einem Zivil- oder Familiensenat des Oberlandesge-
richts ausscheiden, bleiben dem betreffenden Spruchkorper noch fur weitere
zwei Monate Uber den Zeitpunkt des Ausscheidens hinaus zur Mitwirkung an
den Entscheidungen zugewiesen, die aufgrund einer unter ihrer Beteiligung
durchgefuhrten mindlichen Verhandlung zu treffen sind.

Bei Meinungsverschiedenheiten unter den Senaten uber die Zustandigkeit
entscheidet vorbehaltlich der Beschlussfassung durch das Prasidium der Pra-
sident des Oberlandesgerichts als Vorsitzender des Prasidiums.

Am ggf. dienstfreien Rosenmontag (16.02.2026) werden samtliche Senate
des Oberlandesgerichts durch den 1. Zivilsenat sowie im Verhinderungsfalle
durch dessen Vertretungssenat vertreten.
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Verteilung der Geschafte auf die Senate
und Besetzung der Senate
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1.

Zivilsenate /
Familiensenate
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1. Zivilsenat

1)
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Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Rechtsstreitigkeiten Uber Anspriche aus gewerblichen Miet- und Pachtverhalt-
nissen an Grundsticken und Raumen nach besonderer Zuteilungssumme.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richter (z.B. § 113 Abs. 3 GVG, § 104
Abs. 2 S. 2 BNotO, § 101 Abs. 1 StBerG).

Vereidigung der Vorsitzenden des Anwaltsgerichts gem. § 123 DRIG.

Vorsitzende:

stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:
Sitzungstag:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

Vizeprasidentin des OLG Wernerus (0,25 AKA)

Richter am OLG Klages (0,2 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richter am OLG Klages (0,2 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richterin am OLG Dr. Bucher (0,3 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Vorsitzende Richterin am LG Mduller (0,30 AKA)
(zugleich Verwaltung)

8. Zivilsenat

Freitag

129 B

JBe Guner Zimmer 278
Telefon 330
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2. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 7 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten, in denen ein
Widerspruch gegen einen Verteilungsplan (§§ 878 - 882 ZPO), ein
Aussonderungsrecht oder Absonderungsrecht (§§ 47 f., 49 ff. InsO; §§ 43 ff.,
47 ff. KO), ein Anspruch aus der Verwertung oder Verwendung von
Gegenstanden mit Absonderungsrechten (§§ 165 - 173 InsO; § 127 KO oder
die Unzulassigkeit der Aufrechnung nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO geltend
gemacht wird.

Berufungen und Beschwerden in insolvenzrechtlichen Rechtsstreitigkeiten,
Anfechtungssachen nach dem Anfechtungsgesetz sowie Streitigkeiten aus
dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz im Sinne des
§ 119a Abs. 1 Nr. 7 GVG.

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten Uber Anspriche aus
einer Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung im Sinne des Zwangsver-
steigerungsgesetzes.

Beschwerden in Verfahren nach § 54 BeurkG und § 15 BNotO sowie in Ver-
fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (einschlie3lich der Zwangsvollstreckung
in diesen Sachen).

Weitere Beschwerden in Zwangsvollstreckungssachen und Zwangsversteige-
rungssachen.

Bestimmung des zustandigen Gerichts und Beschwerden nach § 5 FamFG,
soweit die Sachen nicht dem 4. Zivilsenat oder einem Familiensenat zugewie-
sen sind.

Bestimmung des zustandigen Gerichts und Beschwerden nach § 2 ZVG.
Erinnerungen, Beschwerden und weitere Beschwerden in Gebuhren- und Kos-

tensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschlieBlich der Notarkostensa-
chen.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.



Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstage:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:
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Vors. Richter am OLG Lucht (1,0 AKA)
Richterin am OLG Badorff (0,65 AKA)
Richterin am OLG Badorff (0,65 AKA)
Richterin am OLG Thaysen-Bender (1,0 AKA)
Richter am OLG Bosbach (1,0 AKA)

Richter am OLG Redemske (0,5 AKA)

24. Zivilsenat

Montag
Mittwoch

129 B

JBe Kurmis Zimmer 330
Telefon 813
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3. Zivilsenat

(zugleich Schifffahrts-, Rheinschifffahrts- und Moselschifffahrtsobergericht)

1)

Berufungen, Erinnerungen und Beschwerden in Binnenschifffahrtssachen (ein-
schliel3lich der Kostensachen sowie der Straf- und Bul3geldsachen i. S. des
§ 2 Abs. 3 des Gesetzes uber das gerichtliche Verfahren in Binnenschifffahrts-
sachen).

Berufungen und Beschwerden in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten in Binnen-
schifffahrtssachen, auch wenn kein Schifffahrtsgericht entschieden hat (§ 6 des
Gesetzes Uber das gerichtliche Verfahren in Binnenschifffahrtssachen), oder
wenn Anspriche aus dem See- und Binnenschifffahrtsrecht geltend gemacht
werden.

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten Uber Anspriche aus
Speditions-, Lager- und Frachtgeschaften (einschliel3lich der Guterbeforderung
auf See und in der Luft) sowie Uber Anspruche aus der Beforderung von Rei-
segepack, soweit das Verfahren nicht auch sonstige Anspriche im Zusammen-
hang mit der Personenbeforderung zum Gegenstand hat, auch soweit sie aus
ubergegangenem Recht geltend gemacht werden.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Dr. Eilers (0,8 AKA)
(zugleich Verwaltung)

stellv. Vors.: Richterin am OLG Puschel (0,5 AKA)

Mitglieder: Richterin am OLG Puschel (0,5 AKA)

Richter am OLG Sczech (1,0 AKA)

Richterin am LG Dr. Prinz (0,5 AKA)

Vertretersenat: 6. Zivilsenat
Sitzungstage: Dienstag
Donnerstag
Sitzungssaal: 130/301 (Di.)
167 (Do.)
Geschaftsstelle: JBe Guner Zimmer 278

Telefon 330
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4. Zivilsenat

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber innere Verhaltnisse von
Personenhandelsgesellschaften nebst Streitigkeiten Uber innere Verhaltnisse
der Komplementar-GmbH einer GmbH & Co. KG, Partnerschaftsgesellschaf-
ten, eingetragenen Genossenschaften und stillen Gesellschaften soweit nicht
der 18. Zivilsenat zustandig ist, Gesellschaften burgerlichen Rechts, Stiftungen
und Vereinen, einschliellich Streitigkeiten

a) zwischen diesen und ihren gegenwartigen oder friheren Organen, auch so-
weit das Anstellungsverhaltnis betroffen ist und daruber hinaus soweit der
Streit aus der erfolglosen Anbahnung eines solchen sowie aus Vereinbarun-
gen bei Gelegenheit seiner Beendigung entsteht,

b) aus Treuhandverhaltnissen uber Geschaftsanteile an Personengesellschaf-
ten, wenn nicht der Streit um Anspruche aus Prospekthaftung oder Anlage-
beratung den Schwerpunkt ausmacht; die Regelung uber die Zustandigkeit
des 24. Zivilsenats bleibt unberuhrt.

Berufungen und Beschwerden aus Vereinbarungen Uber die vollstandige oder
teilweise Veraulierung von Unternehmen (§ 14 BGB) und von Anteilen an Han-
delsgesellschaften, bei Aktien indes nur, wenn Gegenstand der Vereinbarung
mindestens 10 % des Grundkapitals sind.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und Schen-
kungsvertragen uber Grundsticke und Gebaude (einschlie3lich Wohnungsei-
gentum, Vorkauf und Wiederkauf sowie Anspruchen auf Eintragung einer Vor-
merkung), auch wenn ein Makler beteiligt ist, nach besonderer Zuteilungs-
summe.

Beschwerden und die Bestimmung des ortlich zustandigen Gerichts (§ 5 Fa-
mFG) in Registersachen (§ 374 FamFG) und unternehmensrechtlichen Verfah-
ren (§ 375 FamFG).

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.



Vorsitzende:

stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstage:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

-42-

Vors. Richterin am OLG Ahlmann (1,0 AKA)

Richter am OLG Beumers (1,0 AKA)
Richter am OLG Beumers (1,0 AKA)
Richterin am OLG Dr. Taube (1,0 AKA)
Richter am AG Plingen (1,0 AKA)

18. Zivilsenat

Dienstag
Freitag

148 (Di.)
144 (Fr.)

JBe Krieger Zimmer 278
JHS.in Lukas Telefon 621/279
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5. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 3 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus der Heilbehandlung von
Menschen, aus kosmetischen Eingriffen, aus der Abgabe von Arzneimitteln
durch Apotheker, wegen der Anspriche geschadigter Patienten gegen den
Hersteller eines Medizinprodukts sowie aus der Pflege von Menschen durch
Pflegeeinrichtungen oder Personen, die die Pflege beruflich betreiben, auch
soweit die Anspriche aus unerlaubter Handlung einschlieRlich Amtspflichtver-
letzung hergeleitet werden.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, die Anspriche nach dem Arz-
neimittelgesetz betreffen.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus der medizinischen Unter-
suchung und Behandlung von Tieren durch Tierarzte, auch soweit die Anspru-
che aus unerlaubter Handlung hergeleitet werden, mit Ausnahme von Anspru-
chen aus Amtspflichtverletzung.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Theisen (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richterin am OLG Schoser (1,0 AKA)
Mitglieder: Richterin am OLG Schoser (1,0 AKA)

Richterin am OLG Eckey-Rieger (1,0 AKA)

Richterin am OLG Greb (1,0 AKA)

Vertretersenat: 7. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Mittwoch
Sitzungssaal: 144
Geschaftsstelle: JBe Schafer Zimmer 347

Telefon 462
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6. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes
(ohne Kartell- und Patentrecht), auch soweit fur das Verfahren die Vorschriften
des Gesetzes Uber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder
des Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17.12.2008 entsprechend gel-
ten; ausgenommen hiervon sind Verfahren, in denen lediglich Rechte nach
§ 13a UWG geltend gemacht werden.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus dem Verlags- und Urheber-
recht, auch soweit fur das Verfahren die Vorschriften des Gesetzes Uber die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder des Gesetzes zur Reform
des Verfahrens in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit vom 17.12.2008 entsprechend gelten (nicht Streitigkeiten, die aus-
schlieBBlich aus §§ 22 ff. KunstUrhG hergeleitet werden).

Entscheidungen nach § 36a Abs. 3 UrhG.

Klagen sowie Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, die den Unterlas-
sungs- und Widerrufsanspruch nach § 13 AGB-Gesetz bzw. nach dem Unter-
lassungsklagengesetz (UKlaG) betreffen, soweit die Sachen nicht nach der Re-
gelung in Abschnitt | 2.4.3 einem anderen Zivilsenat zugeteilt sind.

Entscheidungen gem. § 8 des Gesetzes Uber die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer in den Aufsichtsraten und Vorstanden der Unternehmen des Bergbaus
und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951 (BGBI. |
S. 347 ff.).

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber Geschaftsgeheimnisse im
Sinne des § 15 GeschGehG.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten zwischen dem Betreiber und ei-
nem Nutzer eines sozialen Netzwerks i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 1 NetzDG oder sons-
tiger Plattformen, welche schwerpunktmallig Fragen des gewerblichen Rechts-
schutzes (ohne Kartell- und Patentrecht) oder aus dem Verlags- und Urheber-
recht betreffen.

Berufungen und Beschwerden nach Ziffer 1) der Zustandigkeit des 19. Zivilse-
nats, soweit die Anspruche auch auf das Urheberrecht gestutzt werden
(Zustandigkeit nach der Verordnung Uber die gerichtliche Zustandigkeit fur
Streitigkeiten u.a. aus dem Bereich der Informationstechnologie und Medien-
technik vom 22.11.2021, GV. NRW. S. 1337).

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, die schwerpunktmafig Anspru-
che aus der Datenschutzgrundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz
und dem Datenschutzgesetz des Landes NRW und/oder vertragliche Anspru-
che, die auf einen Verstol3 gegen die vorgenannten Bestimmungen gestutzt
werden, betreffen mit den Buchstaben T-Z; hiervon ausgenommen sind Strei-
tigkeiten, die dem 15. Zivilsenat nach den Ziffern 1.a) — d) seiner Zustandigkeit
zugewiesen sind. Diese Regelungen gehen der allgemeinen Regelung in Ab-
schnitt I. Ziffer 2.6. vor.



10)

- 45 -

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstage:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

Vors. Richter am OLG Dr. Hohlweck (1,0 AKA)
Richterin am OLG Hammer (0,8 AKA)
Richterin am OLG Hammer (0,8 AKA)
Richterin am OLG Keiser (0,6 AKA)

Richter am OLG Dr. Hoppe (1,0 AKA)

Richter am OLG Prof. Dr. Peifer (0,125 AKA)

(alle zugleich Senat fur Kartellsachen)

3. Zivilsenat

Mittwoch
Freitag

145 (Mi) 167 (FR)

JBe Krieger Zimmer 278
Telefon 621
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7. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 2 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden
a) in Streitigkeiten aus Amtspflichtverletzung,

b) in Streitigkeiten wegen Entschadigung aus Enteignung und aus enteig-
nungsgleichen Eingriffen sowie wegen Aufopferungsanspruchen,

c) in sonstigen offentlich-rechtlichen Streitigkeiten, fur die die Landgerichte
ohne Rucksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschlieRlich zu-
standig sind,

d) in Streitigkeiten mit Zusatzversorgungseinrichtungen,
soweit die Sachen nicht einem anderen Zivilsenat zugeteilt sind.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber Anspriche aus dem Haft-
pflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.01.1978.

Entschadigungsanspriche bei Uberlangen Gerichtsverfahren und strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahren.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.
Entscheidungen gem. §§ 23, 25 EGGVG auf den Gebieten des bulrgerlichen
Rechts einschl. des Handelsrechts, des Zivilprozesses und der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Rechtsstreitigkeiten Uber Bausachen nach besonderer Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Dr. Sossna (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richter am OLG Dr. Nordmeyer (1,0 AKA)
Mitglieder: Richter am OLG Dr. Nordmeyer (1,0 AKA)

Richterin am OLG Dr. Bross (0,5 AKA)

Richter am LG Dr. Mohren (1,0 AKA)

Vertretersenat 5. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Donnerstag
Sitzungssaal: 153
Geschéaftsstelle: JBe Mullegan Zimmer 290

JBe Sarikaya Telefon 173/299



-47 -

8. Zivilsenat

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen

a) der Landgerichte, in denen ein internationales Abkommen zum Kaufrecht
(EKG, UN-Kaufrecht u.a.) angewandt worden ist oder in denen von einem
Verfahrensbeteiligten im Berufungsverfahren die Anwendung eines solchen
Abkommens geltend gemacht wird,

b) in Verfahren gemal® § 1115 ZPO n.F. i.V.m. Art. 49 der Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012, Uber die Anerkennung und Vollstreckbarerklarung auslandi-
scher Titel jeder Art sowie nach der EuVTVO i.V.m. §§ 1079-1086 ZPO ein-
schlieBlich von Klagen nach den §§ 767-769 ZPO, Klagen auf Herausgabe
des Titels oder Feststellung des Titelinhalts sowie Klagen, die Schadenser-
satz- oder Bereicherungsanspriuche wegen ungerechtfertigter Vollstre-
ckung zum Gegenstand haben, soweit die Sachen nicht dem 19. Zivilsenat
oder einem Familiensenat zugewiesen sind.

Entscheidung Uber die Anfechtung einer Wahl zum Prasidium eines Gerichts
gem. § 21b Abs. 6 GVG.

Bestimmung des zustandigen Gerichts, insbesondere nach § 36 ZPO, und Be-
schwerden, insbesondere nach § 37 ZPO, § 159 GVG, wenn nicht der 2. Zivil-
senat, der 4. Zivilsenat oder ein Familiensenat zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende/r: Prasident des OLG Dr. Scheiff (0,2 AKA)

stellv. Vors.: Richterin am OLG Wunsch (0,15 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Mitglieder: Richterin am OLG Wunsch (0,15 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richterin am OLG Dr. Wrede (0,15 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richterin am AG Dr. Schaeffer-Lubitz (0,15 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Vertretersenat: 1. Zivilsenat

Sitzungstag: Donnerstag

Sitzungssaal: 129 B

Geschaftsstelle: JBe Ball Zimmer 347

JBe Schafer Telefon 809/462
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9. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 4 GVG)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Sachversicherungsverhalt-
nissen sowie den sie betreffenden Teilungsabkommen.

Berufungen und Beschwerden in Maklersachen, wenn sie eine Sachversiche-
rung betreffen und diese nicht von nur untergeordneter Bedeutung ist.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Pramienanpassungsverfah-
ren gem. § 203 VVG mit dem Buchstaben C-F sowie M-U.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstage:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

Vors. Richter am OLG Dr. Henzler (1,0 AKA)
Richterin am OLG Dr. Hengstenberg (1,0 AKA)
Richterin am OLG Dr. Hengstenberg (1,0 AKA)
Richterin am OLG Dr. Keuter (1,0 AKA)
Richterin am OLG Dr. Kirschbaum (1,0 AKA)

Richterin am LG Ohl (0,75 AKA)

20. Zivilsenat

Dienstag
Freitag

129 B (DI) 153 (FR)

JAL.in Meinecke Zimmer 278A
Telefon 613
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10. Zivilsenat (Familiensenat)

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte
Aachen, Eschweiler, Geilenkirchen und Julich in den von den Familiengerich-
ten entschiedenen Sachen, soweit die Sachen nicht einem anderen Familien-
senat zugeteilt sind.

Entscheidungen Uber die Ablehnung — einschliel3lich der Selbstablehnung —
eines Familienrichters am Amtsgericht, soweit der Senat fur Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des abgelehnten Familienrichters in der
Sache zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Dorrstock (0,7 AKA)
stellv. Vors.: Richter am OLG Dr. Luckey (1,0 AKA)
Mitglieder: Richter am OLG Dr. Luckey (1,0 AKA)

Richterin am OLG Ritter-Heuser (0,75 AKA)

Richterin am OLG Dr. Lohr (1,0 AKA)

Vertretersenat: 26. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Donnerstag
Sitzungssaal: 151
Geschaftsstelle: JBe Schetzke Zimmer 229

Telefon 801
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11. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 8 GVG)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Rechtsstreitigkeiten Uber Bausachen nach besonderer Zuteilungssumme.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte im
einstweiligen Rechtsschutz in Streitigkeiten Uber das Anordnungsrecht gemaf
§ 650b BGB oder die Vergutungsanpassung gemaf § 650c BGB.

Aus Vergabeverfahren offentlicher oder privater Auftraggeber hervorgegan-
gene Rechtsstreitigkeiten jedweder Art, soweit diese nicht dem Kartellsenat
oder dem Vergabesenat bei dem Oberlandesgericht Dusseldorf gemall § 116
Abs. 4 S. 1 GWB i.V.m. § 1 der Verordnung Uber die Zusammenfassung der
Entscheidungen Uber die sofortige Beschwerde gegen Entscheidungen der
Vergabekammern vom 15.12.1998 (GV. NRW. S. 775, zul. geandert d. VO vom
24.09.2014, GV. NRW. S. 647) zugewiesen sind oder die Entscheidung der
Streitigkeit sich nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb richtet.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Streitigkeiten uber die Vergabe von offentlichen Auftragen, Konzessionen oder
Rahmenvereinbarungen, soweit sich nicht aus Teil 4 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen eine andere Zustandigkeit ergibt.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Manteufel (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richter am OLG Menck (1,0 AKA)
Mitglieder: Richter am OLG Menck (1,0 AKA)
Richter am OLG Dr. Traut (1,0 AKA)
Richterin am LG Detmar (0,8 AKA)
Vertretersenat: 22. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Mittwoch
Freitag
Sitzungssaal: 169
Geschéaftsstelle: JBe Agaczynski Zimmer 330

Telefon 394


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=650b&verdatabref=20180101
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=650c&verdatabref=20180101
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12. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 1 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaf-
ten, soweit Anspruche aufgrund des Widerrufs eines Darlehensvertrages we-
gen fehlerhafter Widerrufsbelehrung geltend gemacht werden, mit den Buch-
staben A, D sowie U bis Z.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaf-
ten — hinsichtlich der Garantiegeschafte aber nur, soweit sie der Darlehenssi-
cherung dienen — im Ubrigen, Uber Bérsengeschéafte nach BorsG, Uber Blirg-
schaften, die im Zusammenhang mit Bankgeschaften stehen, sowie sonstige
Optionsgeschafte mit den Buchstaben A bis J sowie X bis Z, soweit nicht der
24. Zivilsenat (Kapitalanlagesachen) oder der 15. Zivilsenat (Leasingsachen)
zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der nach § 66 Abs. 1
des Wertpapiererwerbs- und Ubernahmegesetzes zustandigen Landgerichte in
bdrgerlichen Rechtsstreitigkeiten fur die Oberlandesgerichtsbezirke Dussel-
dorf, Hamm und Koéln mit den Buchstaben A bis J sowie X bis Z.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Gurba (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richterin am OLG Chang-Herrmann (0,5 AKA)
Mitglieder: Richterin am OLG Chang-Hermann (0,5 AKA)

Richterin am OLG Dr. Baston-Vogt (0,5 AKA)
Richterin am OLG Dr. Schmitz (0,5 AKA)

Richterin am OLG Muhle (0,6 AKA)

Vertretersenat: 13. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Donnerstag
Sitzungssaal: 130
Geschaftsstelle: JBe Ball Zimmer 347

Telefon 809
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13. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 1 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaf-
ten, soweit Anspruche aufgrund des Widerrufs eines Darlehensvertrages we-
gen fehlerhafter Widerrufsbelehrung geltend gemacht werden, mit den Buch-
staben B, C sowie E bis T.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaf-
ten — hinsichtlich der Garantiegeschafte aber nur, soweit sie der Darlehenssi-
cherung dienen — im Ubrigen, Uber Bérsengeschéafte nach BorsG, Uber Blirg-
schaften, die im Zusammenhang mit Bankgeschaften stehen, sowie sonstige
Optionsgeschafte mit den Buchstaben K bis W, soweit nicht der 24. Zivilsenat
(Kapitalanlagesachen) oder der 15. Zivilsenat (Leasingsachen) zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der nach § 66 Abs. 1
des Wertpapiererwerbs- und Ubernahmegesetzes zustandigen Landgerichte in
bdrgerlichen Rechtsstreitigkeiten fur die Oberlandesgerichtsbezirke Dussel-
dorf, Hamm und Koéln mit den Buchstaben K bis W.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Singbartl (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richterin am OLG Dr. Seulen (0,5 AKA)
Mitglieder: Richterin am OLG Dr. Seulen (0,5 AKA)

Richterin am OLG Euler (0,8 AKA)
(zugleich Senat fur Notarsachen)

Richter am OLG Ehrig (1,0 AKA)

Vertretersenat: 12. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Mittwoch
Sitzungssaal: 145 (Mo.)
153 (Mi.)
Geschaftsstelle: JHS.in Lukas Zimmer 278

Telefon 279
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14. Zivilsenat (Familiensenat)

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Ber-
gisch Gladbach, Euskirchen, Kerpen und Leverkusen in den von den Familien-
gerichten entschiedenen Sachen, soweit die Sachen nicht einem anderen Fa-
miliensenat zugeteilt sind.

Entscheidungen Uber die Ablehnung — einschliel3lich der Selbstablehnung —
eines Familienrichters am Amtsgericht, soweit der Senat fur Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des abgelehnten Familienrichters in der
Sache zustandig ist.

Beschwerden in Abstammungssachen (§§ 111 Nr. 3, 169 ff. FamFG) und in
Adoptionssachen (§§ 111 Nr. 4, 186 ff. FamFG) sowie die Bestimmung des in
diesen Sachen zustandigen Gerichts (§ 5 FamFG); Beschwerden nach dem
Adoptionswirkungsgesetz.

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten uber Anspriche aus dem
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung gegen den ge-
setzlichen Trager dieser Versicherung.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Aps (1,0 AKA)
(zugleich Senat fur Notarsachen)

stellv. Vors.: Richterin am OLG Dr. Volke (1,0 AKA)

Mitglieder: Richterin am OLG Dr. Volke (1,0 AKA)

Richterin am OLG Giez (1,0 AKA)

Richterin am OLG Kampfer (0,75 AKA)

Vertretersenat: 27. Zivilsenat
Sitzungstage: Dienstag
Donnerstag
Sitzungssaal: 145
Geschaftsstelle: JS.in Mandt Zimmer 230

Telefon 230
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15. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden

a)

in Streitigkeiten Uber Anspriche aus Veroffentlichungen durch Druckerzeug-
nisse, Bild- und Tontrager jeder Art, insbesondere in Presse, Rundfunk, Film
und Fernsehen sowie im Internet i.S.d. § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG bzw. der
Konzentrations-Verordnung Uber Anspruche aus Veroffentlichungen vom
01.10.2022 (GV. NRW S. 1156) sowie uber Anspriuche wegen Verletzung
des Personlichkeitsrechts bzw. des Unternehmenspersonlichkeitsrechts auf-
grund sonstiger AuRerungen; ausgenommen bleiben Sachen des gewerbli-
chen Rechtsschutzes sowie des Verlags- und Urheberrechts die dem 6. Zi-
vilsenat zugewiesen sind und die in die Spezialzustandigkeit des 17. Zivilse-
nats fallenden Sachen,

Namensstreitigkeiten, soweit nicht die Zustandigkeit des 6. Zivilsenats be-
rahrt ist,

in Streitigkeiten uber Anspruche nach § 12 Abs. 2 des WDR-Gesetzes, § 43
Abs. 4 Landesmediengesetz NRW oder vergleichbaren Vorschriften,

in Streitigkeiten zwischen dem Betreiber und einem Nutzer eines sozialen
Netzwerks i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 1 NetzDG oder sonstiger Plattformen, welche
die Zulassigkeit dort verbreiteter AuRerungen betreffen,

in Streitigkeiten, die schwerpunktmalig Anspriuche aus der Datenschutz-
grundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Datenschutzge-
setz des Landes NRW und/oder vertragliche Anspruche, die auf einen Ver-
stol} gegen die vorgenannten Bestimmungen gestutzt werden, betreffen mit
den Buchstaben E-S; diese Regelung geht der allgemeinen Regelung in Ab-
schnitt I. Ziffer 2.6. vor.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber Anspriche aus Leasingver-
tragen (einschlieRlich Immobilienleasing), auch soweit es sich um Streitigkeiten
aus Bank- und Finanzgeschaften handelt.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, die schwerpunktmallig die Erstat-
tung von Mietwagenkosten nach Verkehrsunfallen betreffen.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber die Vermietung von Kraft-
fahrzeugen.

Beschwerden in Anordnungsverfahren nach § 21 Abs. 3 TDDDG (= § 21
Abs. 3 TTDSG aF).

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.



Vorsitzende:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstag:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:
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Vors. Richterin am OLG Richter (1,0 AKA)
Richter am OLG Jorgens (1,0 AKA)
Richter am OLG Jorgens (1,0 AKA)

Richterin am OLG Dr. Onderka (1,0 AKA)
Richterin am OLG Kohn (1,0 AKA)
16. Zivilsenat

Dienstag, Donnerstag

153 (Di.), 144 (Do.)

JBe Kurmis Zimmer 330
Telefon 813
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16. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 2 GVG)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber Anspriche aus der Berufs-
tatigkeit von Steuerberatern, Wirtschaftsprifern und Rechtsanwalten, soweit
diese in Steuersachen tatig geworden sind.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber Anspriche aus Reisever-
tragen (§§ 651a - m BGB) und Reisevermittlungsvertragen sowie aus der Flug-
gastrechte-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 261/2004).

Beschwerden in Sachen nach dem Therapieunterbringungsgesetz.

Beschwerden und weitere Beschwerden in Sachen, in denen das Landgericht
Koln als Berufungs- oder Beschwerdegericht in Verfahren nach §§ 43 ff. WEG
in der ab dem 01.07.2007 geltenden Fassung entschieden hat, sowie weitere
Beschwerden gemald § 45 WEG in der zuvor gultigen Fassung und sonstige
Beschwerden in diesem Verfahren.

Entscheidungen Uber Antrage oder Beschwerden nach den § 74 des Zollfahn-
dungsdienstgesetzes.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Rechtsstreitigkeiten Uber Bausachen nach besonderer Zuteilungssumme.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Kauf-, Tausch- und Schen-
kungsvertragen uber Grundsticke und Gebaude (einschlie3lich Wohnungsei-
gentum, Vorkauf und Wiederkauf sowie Anspruchen auf Eintragung einer Vor-
merkung), auch wenn ein Makler beteiligt ist, nach besonderer Zuteilungs-
summe.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Verpflichtungsgeschaften,
die auf Begrindung oder Ubertragung eines Erbbaurechts gerichtet sind.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.



Vorsitzende:

stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:
Sitzungstag:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

-57-

Vors. Richter am OLG Dr. Weber (1,0 AKA)

Richter am OLG Dr. Brogelmann (0,8 AKA)
(zugleich Senat fur Notarsachen)

Richter am OLG Dr. Brogelmann (0,8 AKA)
(zugleich Senat fur Notarsachen)

Richter am OLG Kremer (1,0 AKA)
Richter am OLG Dr. Erkens (0,5 AKA)
15. Zivilsenat

Mittwoch

167

JBe Mullegan Zimmer 290
Telefon 173
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17. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 2 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, die den Vergutungsanspruch
der Rechtsanwalte und Rechtsbeistande gegen ihre Auftraggeber zum Gegen-
stand haben, soweit nicht die Regelung in Abschnitt | 2.4.1 und 2.5 dieses Ge-
schaftsplans eingreift.

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Rechtsstreitigkeiten Uber Bausachen nach besonderer Zuteilungssumme.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Erinnerungen und Beschwerden in Gebuhren- und Kostensachen der streitigen
Zivilgerichtsbarkeit, soweit sie nicht dem 3. Zivilsenat zugeteilt sind; fur Erinne-
rungen gegen den Kostensatz in eigenen Verfahren sind die Senate des Ober-
landesgerichts zustandig.

Entscheidungen uber die Gebuhrenanspriche der in gerichtlichen Verfahren
bei Freiheitsentziehungen beigeordneten Rechtsanwalte (Teil 6 Abschnitt 3,
Vergutungsverzeichnis zum RVG, 6300 - 6303 i.V.m. § 51 RVG).

Beschwerden in Beratungshilfesachen.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Kurpat (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richter am OLG Dr. Dilger (1,0 AKA)
Mitglieder: Richter am OLG Dr. Dilger (1,0 AKA)
Richter am OLG Dr. Robertz (1,0 AKA)
Richter am OLG Dr. Gemein (1,0 AKA) — bis 31.03.2026
Vertretersenat: 19. Zivilsenat
Sitzungstag: Mittwoch
Sitzungssaal: 151

Geschaftsstelle:

JBe Richmann

Zimmer 330
Telefon 336
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18. Zivilsenat

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber innere Verhaltnisse von
Kapitalgesellschaften und stillen Gesellschaften mit Kapitalgesellschaften als
Unternehmer einschlief3lich

a) Streitigkeiten zwischen diesen und ihren gegenwartigen oder friheren Or-
ganen, auch soweit das Anstellungsverhaltnis betroffen ist und dartber hin-
aus, soweit der Streit aus der erfolglosen Anbahnung eines solchen sowie
aus Vereinbarungen bei Gelegenheit seiner Beendigung entsteht,

b) Streitigkeiten von Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften mit Mitgliedern
der Gesellschaftsorgane wegen Schaden, die auf der Organtatigkeit beru-
hen,

c) Streitigkeiten nach § 20 SchVG,

d) Streitigkeiten aus der Gewahrung von Genussrechten, verbrieften Genuss-
scheinen, Wandel- und Optionsanleihen,

Verfahren im Sachgebiet von Ziff. 1, in denen ein Senat des Oberlandesge-
richts als Gericht erster Instanz entscheidet.

Ergibt sich im Sachgebiet von Ziff. 1 aus den Regelungen dieses Geschafts-
verteilungsplans die Zustandigkeit sowohl des 4. als auch des 18. Zivilsenats
oder ist die Frage der Zustandigkeit in dem bezeichneten Sachgebiet nicht ein-
deutig zu beantworten, so ist der 18. Zivilsenat zustandig.

Streitigkeiten zwischen juristischen Personen des o6ffentlichen Rechts und ih-
ren gegenwartigen oder frGheren Organen soweit das Anstellungsverhaltnis
betroffen ist.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, die schwerpunktmafig Anspru-
che aus der Datenschutzgrundverordnung, dem Bundesdatenschutzgesetz
und dem Datenschutzgesetz des Landes NRW und/oder vertragliche Anspru-
che, die auf einen Verstol3 gegen die vorgenannten Bestimmungen gestutzt
werden, betreffen mit den Buchstaben A-D; hiervon ausgenommen sind Strei-
tigkeiten, die dem 15. Zivilsenat nach den Ziffern 1.a) — d) seiner Zustandigkeit
zugewiesen sind. Diese Regelungen gehen der allgemeinen Regelung in Ab-
schnitt I. Ziffer 2.6. vor.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.



Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:
Sitzungstag:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:
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Vors. Richter am OLG Détsch (0,8 AKA)
Richter am OLG Plucker (1,0 AKA)
Richter am OLG Plucker (1,0 AKA)
Richter am OLG Dr. Kurth (1,0 AKA)

Richter am LG Dr. Meurs (1,0 AKA)

4. Zivilsenat
Donnerstag
301

JBe Mullegan Zimmer 290
Telefon 173
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19. Zivilsenat

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten, deren wesentlicher Gegen-
stand den Bereich der Kommunikations- und Informationstechnologie im Sinne
von § 348 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe j) der Zivilprozessordnung
betrifft, insbesondere Streitigkeiten:

a) aus der Entwicklung, Herstellung, VerauRerung, Wartung, Reparatur oder
Gebrauchsuberlassung von Hardware und Software, insbesondere von Com-
putern, auch soweit es sich um Teile von Maschinen und Anlagen handelt, und
aus Internet-Vertragen einschlieBlich online-Gluckspielsachen, oder

b) aus Dienstleistungen mit Bezug zur Informations- und Kommunikationstech-
nologie, zum Beispiel IT-Beratungsvertrage oder IT-Unterrichtsvertrage,
(Zustandigkeit nach der Verordnung Uber die gerichtliche Zustandigkeit fur
Streitigkeiten u.a. aus dem Bereich der Informationstechnologie und Medien-
technik vom 22.11.2021, GV. NRW. S. 1337) sowie

c) Streitigkeiten aus Telekommunikationsvertragen,

jeweils soweit nicht der 6. Zivilsenat zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten Uber die Vertragsverhaltnisse
der Handelsvertreter (§§ 84 bis 92c HGB) einschliel3lich der Anspriche aus
zwischen dem Handelsvertreter und dem Unternehmer geschlossenen
Eigenhandelsgeschaften und Kommissionsgeschaften, der Anspriche aus
Vertragen zwischen Vertragshandlern und Unternehmern sowie der Cour-
tageanspruche (einschlieBlich der Ruckforderungsanspruche) von Versiche-
rungsvertretern.

Entscheidungen des Oberlandesgerichts nach § 1062 ZPO (Schiedsgerichts-
sachen) sowie nach der Verordnung uber die Konzentration der gerichtlichen
Entscheidungen in schiedsrichterlichen Angelegenheiten vom 20.03.2019 (GV.
NRW. S. 196).

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.



Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstag:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:
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Vors. Richter am OLG Dr. Czaja (1,0 AKA)

Richter am OLG Bartels (1,0 AKA)
Richter am OLG Bartels (1,0 AKA)
Richterin am OLG Dorr (1,0 AKA)
Richterin am LG Hulsen (1,0 AKA)
17. Zivilsenat

Montag
Freitag

301

JBe Nand Kumar

Zimmer 347
Telefon 358
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20. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 4 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Personenversicherungsver-
haltnissen (insbesondere Lebens-, Unfall-, Kranken-, Krankentagegeld- oder
Krankenhaustagegeld-, Berufsunfahigkeits[zusatz]- und Restschuldversiche-
rungen) und den sie betreffenden Teilungsabkommen, soweit nicht fur Berufun-
gen und Beschwerden in Streitigkeiten aus Pramienanpassungsverfahren gem.
§ 203 VVG der 9. Zivilsenat zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden in Maklersachen, wenn sie eine Personenversi-
cherung betreffen und diese nicht von nur untergeordneter Bedeutung ist.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Dr. Holtje (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richterin am OLG Dr. Deuster (1,0 AKA)
Mitglieder: Richterin am OLG Dr. Deuster (1,0 AKA)

Richterin am OLG Dr. Schmidt-Rantsch (1,0 AKA)
Richterin am OLG Friedrich (1,0 AKA)

Richterin am OLG Tigges (1,0 AKA)

Vertretersenat: 9. Zivilsenat
Sitzungstage: Dienstag
Freitag
Sitzungssaal: 144 (Di.)
148 (Fr.)
Geschaftsstelle: JS Balci Zimmer 290

Telefon 619
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21. Zivilsenat (Familiensenat)

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Koln
(nur Abteilungen 300 bis 309, 311, 325 bis 328, 331 bis 334), Schleiden, Bruhl
und Konigswinter in den von den Familiengerichten entschiedenen Sachen,
soweit die Sachen nicht einem anderen Familiensenat zugeteilt sind.

Entscheidungen nach § 8 IntFamRVG (Antragsablehnung durch die Zentrale
Behorde), Beschwerden gemal § 24 IntFamRVG gegen Entscheidungen nach
dem 5. Abschnitt des IntFamRVG (Zulassung der Zwangsvollstreckung, Aner-
kennungsfeststellung und Wiederherstellung des Sorgeverhaltnisses), Be-
schwerden gegen Entscheidungen nach dem 6. Abschnitt des IntFamRVG
(Verfahren nach dem Haager Kindesentfuhrungsubereinkommen) sowie Be-
schwerden gemal §§ 43 ff. AUG in Anerkennungs- und Vollstreckungsverfah-
ren, die dem Amtsgericht Koln nach § 35 AUG zugewiesen sind.

Entscheidungen Uber die Ablehnung — einschliel3lich der Selbstablehnung —
eines Familienrichters am Amtsgericht, soweit der Senat fur Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des abgelehnten Familienrichters in der
Sache zustandig ist.

Bestimmung des zustandigen Gerichts und Entscheidungen des Oberlandes-
gerichts nach § 159 GVG jeweils in den Fallen, in denen ein Familiengericht
beteiligt ist.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Weber (0,8 AKA)
(zugleich Senat fur Notarsachen)

stellv. Vors.: Richterin am OLG Vaalen (0,8 AKA)

Mitglieder: Richterin am OLG Vaalen (0,8 AKA)

Richter am OLG Cremer (1,0 AKA)
Richterin am OLG Beek (0,5 AKA)

Richterin am AG Dr. Muller (0,5 AKA)

Vertretersenat: 25. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Donnerstag
Sitzungssaal: 148
Geschaftsstelle: JBe Lauria Zimmer 229

Telefon 802



22. Zivilsenat

1)
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Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landgerichte in
Rechtsstreitigkeiten Uber Anspriche aus gewerblichen Miet- und Pachtverhalt-
nissen an Grundsticken und Raumen nach besonderer Zuteilungssumme.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:

Sitzungstage:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

Vors. Richter am OLG Dr. Waters (1,0 AKA)
Richterin am OLG Adam (0,75 AKA)
Richterin am OLG Adam (0,75 AKA)
Richterin am OLG Dr. Feix (0,85 AKA)
Richterin am OLG Lucks (0,7 AKA)

Richterin am OLG Yuruktumen (1,0 AKA)

11. Zivilsenat

Mittwoch
Freitag

301 (Mi.)
145 (Fr.)

JBe Schmitt Zimmer 330
Telefon 786
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23. Zivilsenat (Senat fur Landwirtschaftssachen)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Landwirtschaftsgerichte
aus den Oberlandesgerichtsbezirken Dusseldorf und Kalin.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Dr. Hake
(zugleich 24. Zivilsenat)

stellv. Vors.: Richter am OLG Fleischhauer
(zugleich 24. Zivilsenat)

Mitglieder: Richter am OLG Fleischhauer
(zugleich 24. Zivilsenat)

Richterin am OLG Helfen
(zugleich 24. Zivilsenat)

Richter am LG Ibanez Ortiz
(zugleich 24. Zivilsenat)

Vertretersenat: 2. Zivilsenat
Sitzungstage: Dienstag
Donnerstag
Sitzungssaal: 169
Geschaftsstelle: JBe Sarikaya Zimmer 290

Telefon 299

Die Tatigkeit in Landwirtschaftssachen hat Vorrang.

Besetzung in Landwirtschaftssachen:

Zu der geschaftsplanmaligen Besetzung des 23. Zivilsenats treten die bestellten land-
wirtschaftlichen Beisitzer (8250 - 108).
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24. Zivilsenat (Zivilsenat gem. § 119a Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 GVG)

1)

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten uber Anspriche aus dem
Erbrecht einschliellich von Erbschaftskaufen und der Anspriiche aus Rechts-
geschaften, die eine vorweggenommene Erbfolge zum Gegenstand haben, so-
weit nicht der 23. Zivilsenat (Senat fur Landwirtschaftssachen) zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden in Maklersachen, soweit nicht der 9. oder 20. Zi-
vilsenat oder der 4. oder 16. Zivilsenat zustandig ist.

Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschaften, soweit sie Kapitalanlagebera-
tung und Kapitalanlegevermittlung oder Streitigkeiten Uber innere Verhaltnisse
von Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften burgerlichen Rechts
betreffen, die auf Prospekthaftung gestutzt werden (Kapitalanlagesachen). Die
Zustandigkeit des 9. Zivilsenats und des 20. Zivilsenats fur Anspriche wegen
oder im Zusammenhang mit der Vermittlung von oder Beratung beim Ab-
schluss von Versicherungsvertragen bleibt unberuhrt.

Rechtsstreitigkeiten Uber Schadensersatzanspriche aus unerlaubten Hand-
lungen im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage, die die Verletzung eines
Schutzgesetzes im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB oder den Vorwurf einer sitten-
widrigen vorsatzlichen Schadigung (§ 826 BGB) zum Gegenstand haben.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Dr. Hake (1,0 AKA)
(zugleich 23. Zivilsenat)

stellv. Vors.: Richter am OLG Fleischhauer (1,0 AKA)
(zugleich 23. Zivilsenat)

Mitglieder: Richter am OLG Fleischhauer (1,0 AKA)
(zugleich 23. Zivilsenat)

Richterin am OLG Helfen (0,5 AKA)
(zugleich 23. Zivilsenat)

Richter am LG Ibanez Ortiz (1,0 AKA)
(zugleich 23. Zivilsenat)

Vertretersenat: 2. Zivilsenat
Sitzungstage: Dienstag
Donnerstag
Sitzungssaal: 169
Geschéaftsstelle: JBe Sarikaya Zimmer 290

Telefon 299
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25. Zivilsenat (Familiensenat)

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Berg-
heim und Koln (nur Abteilungen 310, 312 - 318, 320 - 323, 329) in den von den
Familiengerichten entschiedenen Sachen, soweit die Sachen nicht einem an-
deren Familiensenat zugeteilt sind.

Entscheidungen Uber die Ablehnung — einschliel3lich der Selbstablehnung —
eines Familienrichters am Amtsgericht, soweit der Senat fur Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des abgelehnten Familienrichters in der
Sache zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Dr. Bomelburg (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richterin am OLG Hodeige (1,0 AKA)
Mitglieder: Richterin am OLG Hodeige (1,0 AKA)

Richterin am OLG Empt (0,6 AKA)

Richter am OLG Dr. Kraemer (1,0 AKA)

Vertretersenat: 21. Zivilsenat
Sitzungstage: Dienstag
Freitag
Sitzungssaal: 151
Geschaftsstelle: JBe Raffelsieper Zimmer 229

Telefon 881
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26. Zivilsenat (Familiensenat)

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Du-
ren, Gummersbach, Heinsberg, Rheinbach, Waldbrdl und Wipperfurth in den
von den Familiengerichten entschiedenen Sachen, soweit die Sachen nicht ei-
nem anderen Familiensenat zugeteilt sind.

Entscheidungen Uber die Ablehnung — einschliel3lich der Selbstablehnung —
eines Familienrichters am Amtsgericht, soweit der Senat fur Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des abgelehnten Familienrichters in der
Sache zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden in Rechtsstreitigkeiten Uber Anspriche gegen
Rechtsanwalte und Rechtsbeistande wegen fehlerhafter Beratung in Familien-
sachen, soweit das Oberlandesgericht Koln in Familiensachen mit den zugrun-
deliegenden Verfahren noch nicht befasst war.

Beschwerden und die Bestimmung des ortlich zustandigen Gerichts
(§ 5 FamFG) in Personenstandssachen.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Dr. Dinkelbach (1,0 AKA)
stellv. Vors.: Richter am OLG Dr. Scholten (1,0 AKA)
Mitglieder: Richter am OLG Dr. Scholten (1,0 AKA)

Richterin am OLG Dr. Schl6sser (1,0 AKA)

Richterin am AG Turrini (1,0 AKA)

Vertretersenat: 10. Zivilsenat
Sitzungstage: Mittwoch
Freitag
Sitzungssaal: 148 (Mi.)
130 (Fr.)
Geschéaftsstelle: JBe Howag Zimmer 230

Telefon 833
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27. Zivilsenat (Familiensenat)

1)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Bonn,
Monschau, Siegburg und Wermelskirchen in den von den Familiengerichten
entschiedenen Sachen, soweit die Sachen nicht einem anderen Familiensenat
zugeteilt sind.

Entscheidungen Uber die Ablehnung — einschliel3lich der Selbstablehnung —
eines Familienrichters am Amtsgericht, soweit der Senat fur Berufungen und
Beschwerden gegen Entscheidungen des abgelehnten Familienrichters in der
Sache zustandig ist.

Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Dr. Morawitz (0,75 AKA)
stellv. Vors.: Richterin am OLG Dr. Dohmes-Ockenfels (0,8 AKA)
Mitglieder: Richterin am OLG Dr. Dohmes-Ockenfels (0,8 AKA)

Richter am OLG RoRler (1,0 AKA)

Richterin am OLG Dr. Schaumburg (0,5 AKA)

Vertretersenat: 14. Zivilsenat
Sitzungstage: Montag
Mittwoch
Sitzungssaal: 130
Geschéaftsstelle: JBe Briggen Zimmer 230A

Telefon 690
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28. Zivilsenat

1) Rechtsbeschwerden gemal} § 335a Abs. 3 HGB sowie sonstige Beschwerden
gegen Entscheidungen des Landgerichts Bonn in Verfahren nach § 335a HGB
(mit Ausnahme der Kosten- und Gebuhrensachen).

2) Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.
Vorsitzender: N.N.
stellv. Vors.: Richterin am OLG Visarius (0,3 AKA)

(zugleich Verwaltung)

w. stellv. Vors. Richter am OLG Prietze (0,3 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Mitglieder: Richterin am OLG Visarius (0,3 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richter am OLG Prietze (0,3 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richterin am OLG Dr. Hellenbrand (0,15 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richter am AG Dr. Gulich (0,3 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Vertretersenat: 30. Zivilsenat

Sitzungstage: Donnerstag

Sitzungssaal: 129 B

Geschaftsstelle: JBe Schafer Zimmer 347

Telefon 462



-72-

29. Zivilsenat

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen einer landgerichtlichen Com-
mercial Chamber nach der Verordnung uber die Einrichtung eines Commercial Courts
und von Commercial Chambers (Commercial-Court- und Commercial-Chambers-Ver-
ordnung) vom 01.04.2025 (GV. NRW. S. 314).

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Dr. Hohlweck
(zugleich 6. Zivilsenat und Senat fur Kartellsachen)

stellv. Vors.: Richter am OLG Dr. Winkel
(zugleich 3. Strafsenat)

Mitglieder: Richter am OLG Dr. Winkel
(zugleich 3. Strafsenat)

Richter am OLG Dr. Nordmeyer
(zugleich 7. Zivilsenat)

Vertretersenat: 30. Zivilsenat

Sitzungstage: Mittwoch

Sitzungssaal: 130

Geschaftsstelle: JBe Schafer Zimmer 347

Telefon 462
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30. Zivilsenat

1) Beschwerden nach § 205 Abs. 2 Satz 2 TKG, § 94 Abs. 2 Satz 2 PostG und
§ 24 Abs. 2 Satz 2 DDG.

2) Berufungen und Beschwerden nach allgemeiner Zuteilungssumme.

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am OLG Noethen (1,0 AKA)
(zugleich Verwaltung)

stellv. Vors.: Richterin am OLG Dr. Moewes (0,5 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Mitglieder: Richterin am OLG Dr. Moewes (0,5 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Richter am OLG Dr. Altgen (0,2 AKA)
(zugleich Verwaltung)

Vertretersenat: 28. Zivilsenat

Sitzungstage: Montag

Sitzungssaal: 167

Geschaftsstelle: JBe Ball Zimmer 347

Telefon 809
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2.

Guterichter
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Guterichter (§ 278 Abs. 5 ZPO, § 36 Abs. 5 FamFG)

1.
Zu Guterichtern werden fur das Oberlandesgericht KOIn bestimmit:

a) In Zivilsachen

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dr. Czaja (zugleich Koordinator der Gute-
richter)

Richter am Oberlandesgericht Dr. Nordmeyer

Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Peifer

b) In Familiensachen

Richterin am Oberlandesgericht Dr. Dohmes-Ockenfels
Richterin am Oberlandesgericht Vaalien

Richterin am Oberlandesgericht Dr. Volke

2.
Die Zuweisung der Verfahren regeln die Guterichter einvernehmlich.

3.

Jeder Guterichter bleibt auch nach seinem Ausscheiden als Guterichter fur bei ihm
anhangige Verfahren zustandig, solange er noch beim Oberlandesgericht tatig ist; er
kann das Verfahren aber auch nach Anhorung der Beteiligten an einen anderen Gute-
richter abgeben.

Geschaftsstelle: JBe Boll Zimmer 347
Telefon 809
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3.

Strafsenate
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1. Strafsenat (zugleich 1. Senat fur BuBRgeldsachen)

1)

Revisionen in Strafsachen, Entscheidungen uber Antrage nach § 172 StPO,
Rechtsbeschwerden in Bul3geldsachen, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, die
solche Revisionen und Rechtsbeschwerden betreffen, sowie Rechtsmittel und
Rechtsbehelfe in solchen Verfahren, in denen Revision oder Rechtsbe-
schwerde an das Oberlandesgericht eingelegt ist, jedoch mit Ausnahme der
zur Zustandigkeit des 3. Zivilsenats gehorenden Verfahren.

Rechtsmittel und Rechtsbehelfe in Wiederaufnahmesachen, soweit nicht eine
Zustandigkeit des 3. Strafsenates begriundet ist.

Entscheidungen gemaly §§ 42, 51 RVG mit Ausnahme der Verfahren betref-
fend die internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

Entscheidungen Uber Antrage nach § 80a Abs. 4 StBerG.

Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Dr. Mertens
stellv. Vors.: Richter am OLG Schreiner
Mitglieder: Richter am OLG Schreiner

Richterin am OLG Dr. Ruegg

Richterin am AG Dr. Kneis

Vertretersenat: 1. 2. Strafsenat
2. 3. Strafsenat

Sitzungstag: Dienstag
Sitzungssaal: 301/130
Geschaftsstelle: JBe Schulte Zimmer 280

Telefon 320
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2. Strafsenat (zugleich 2. Senat fur BuRgeldsachen)

1) Alle weder dem 1. Strafsenat noch dem 3. Strafsenat zugeteilten Straf- und
BuRgeldsachen einschlieBlich der Entscheidungen uber Antrage nach
§ 121 StPO und der Entscheidungen gem. § 45 RVG mit Ausnahme der zur
Zustandigkeit des 3. Zivilsenats gehorenden Verfahren.

2) Entscheidungen uber Antrage auf Amtsenthebungen von Schoffinnen und
Schoffen, § 51 GVG

3) Bestimmung des zustandigen Gerichts in Straf- und Bul3geldsachen.
Vorsitzender: Vors. Richter am OLG Eckloff
stellv. Vors.: Richterin am OLG Boyke
Mitglieder: Richterin am OLG Boyke

Richter am OLG Dr. Nicknig
(zugleich 3. Strafsenat)

Richterin am LG Rosenstiel
Richterin am LG Dr. Wielputz

Vertretersenat: 1. 3. Strafsenat
2. 1. Strafsenat

Sitzungstag: Dienstag
Sitzungssaal: 167
Geschaftsstelle: JS.in Kalbal® Zimmer 280

Telefon 325
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3. Strafsenat (zugleich 3. Senat fur BuBRgeldsachen)

1)

Entscheidungen betreffend die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (ein-
schliel3lich Rechtsmittel und Rechtsbehelfe in Exequaturverfahren sowie Ent-
scheidungen gemal §§ 42, 51 RVG).

Bis zum Abschluss des Erkenntnisverfahrens eingelegte Rechtsmittel und
Rechtsbehelfe in Wirtschaftsstrafverfahren (Strafverfahren gemai § 74c GVG
einschlieBlich Ermittlungsverfahren, die bei den Wirtschaftsabteilungen der
Staatsanwaltschaften gefuhrt werden), einschliel3lich Wiederaufnahmeverfah-
ren und in Fallen einer nachtraglichen Gesamtstrafenbildung; jeweils soweit
nicht eine Zustandigkeit des 1. Strafsenats gegeben ist.

Entscheidungen Uuber Antrage nach §§ 121 f. StPO sowie gemal
§ 222b Abs. 3 StPO in den unter Ziffer 2) genannten Verfahren.

Entscheidungen Uber in Straf- und Ordnungswidrigkeitensachen eingelegte
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe in Streitwert- und Kostensachen.

Entscheidungen Uber eingelegte Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen Ent-
scheidungen der grofl3en Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Aachen
in Verfahren betreffend die Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus (insbesondere §§ 67e, 67h und 67g StGB).

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Auweiler
stellv. Vors.: Richter am OLG Dr. Winkel
Mitglieder: Richter am OLG Dr. Winkel

Richter am OLG Dr. Nicknig
(zugleich 2. Strafsenat)

Richter am OLG Dr. Gemein (ab 01.04.2026)

Vertretersenat: 1. 1. Strafsenat
2. 2. Strafsenat

Sitzungstag: Dienstag
Sitzungssaal: 130
Geschaftsstelle: JBe Schulte Zimmer 280

JS.in Kalbal} Telefon 320/325
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4.

Senate fur
Notarsachen
und
Kartellsachen
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Senat fur Notarsachen

Disziplinarsachen gegen Notare, Anfechtung von Verwaltungsakten nach der
BNotO einschl. der Kostensachen.

Vorsitzende: Vors. Richterin am OLG Weber
(zugleich 21. Zivilsenat)

stellv. Vors.: Vors. Richter am OLG Aps
(zugleich 14. Zivilsenat)

richterl. Mitglieder: Richterin am OLG Euler
(zugleich 13. Zivilsenat)

Richter am OLG Dr. Brogelmann
(zugleich 16. Zivilsenat)

Weitere Mitglieder des Senats flr Notarsachen sind die beim Oberlandesge-
richt KOIn planmaRig angestellten Richter in der sich aus |.5. ergebenden Rei-
henfolge beginnend mit den Mitgliedern des 7. Zivilsenats.

Hinzu treten die von dem Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen
ernannten Notarbeisitzer.

Geschéaftsstelle: JBe Howag Zimmer 230
Telefon 833
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Senat fuir Kartellsachen

Der Senat bearbeitet Kartellsachen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen (GWB), soweit diese nicht durch die Verordnung uber die Bil-
dung gemeinsamer Kartellgerichte und Uber die gerichtliche Zustandigkeit in
burgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom
30.08.2011 (GV. NRW. S. 469), dem Oberlandesgericht Dusseldorf zugewie-

sen sind.

Vorsitzender:
stellv. Vors.:

Mitglieder:

Vertretersenat:
Sitzungstage:

Sitzungssaal:

Geschaftsstelle:

Vors. Richter am OLG Dr. Hohlweck
Richterin am OLG Hammer
Richterin am OLG Hammer
Richterin am OLG Keiser

Richter am OLG Dr. Hoppe

Richter am OLG Prof. Dr. Peifer

(alle zugleich 6. Zivilsenat)

3. Zivilsenat
Mittwoch, Freitag
145

JBe Krieger Zimmer 278
Telefon 621
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Zusammensetzung des Prasidiums

Vorsitzendelr:

Mitglieder:

Prasident des OLG Dr. Bernd Scheiff

im Vertretungsfall gem. § 21 h GVG:
Vizeprasidentin des OLG Susanne Wernerus

Vors. Richterin am OLG Sabine Ahlmann

Vors. Richter am OLG Manfred Aps

Vors. Richter am OLG Thomas Manteufel

Richterin am OLG Jutta Boyke

Richterin am OLG Hye-Won Chang-Herrmann
Vors. Richter am OLG Wolfgang Dotsch

Vors. Richterin am OLG Hildegard Dorrstock

Vors. Richter am Oberlandesgericht Dr. Bjorn Holtje
Richter am OLG Dr. Jorg Dilger

Richterin am OLG Silke Schoser
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Zusammensetzung der Personalvertretungen

1.

Der Richterrat

VROLG Wolfgang Dotsch

R inOLG Dr. Julia Bettina Onderka

VROLG Dr. Manfred Hake
VROLG Dr. Bjérn Holtje
RinOLG Sabine Vaalien
VROLG Dr. Roland Henzler
VROLG Eckloff

2. Der Gesamtpersonalrat

JBe Petra Hugel

JBe Claudia Mdltgen

JBer Heiko Gellert

JBe Doris Hempel

JAl'in Petra Alimeida da Costa
JBer Dirk Steffens

JBe Sabine Kapla

JHS'in Kerstin Briggemann
JA Carsten Scheel

JBer Niklas Latusek

JBe Ute Offergeld

Vorsitzender
1. stellv. Vorsitzende
2. stellv. Vorsitzender

Vorsitzende
1. stellv. Vorsitzende
2. stellv. Vorsitzender
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Der ortliche Personalrat

JBe Claudia Mdltgen Vorsitzende

JAl'in Petra Alimeida da Costa 1. stellv. Vorsitzende
JBe Dagmar Raffelsieper 2. stellv. Vorsitzende
JHS'in Kerstin Briggemann 3. stellv. Vorsitzende

JAR Gerd Dederichs
JAR'in Antje Henges
JBer Oliver Czuba

Der Personalrat des Zentralen IT-Dienstleisters (ITD)

JBe Petra Hugel Vorsitzende
JBer Heiko Gellert 1. stellv. Vorsitzende
JBe Doris Hempel

JBe Sabine Kapla

JBe Linda Goebels

JBe Ute Offergeld

JBer Sven Angenendt

JBer Viktor Bauschkin

JBer Niklas Latusek

JBe Nicol Born

JOI'in Mizgin Yaman
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Rechtspfleger in Zivil-, Familien- und Strafsachen

(einschl. der Rechtsantragsstelle)

Endziffer 0 — 2 aller Senate

Endziffer 3 - 6 aller Senate

Endziffern 7 - 9 aller Senate

Rechtsantragsstelle

Justizoberinspektorin Kellershoff
(Zimmer 158A, Tel. 205)
Vertretung: JAF Pauls

Justizamtfrau Pauls
(Zimmer 155, Tel. 190)
Vertretung: JOI'in Kirfel

Justizoberinspektorin Kirfel
(Zimmer 156, Tel. 989)
Vertretung: JOI'in Kellershoff

Montag:

Justizoberinspektorin Kellershoff
Dienstag und Mittwoch:
Justizamtfrau Pauls
Donnerstag und Freitag:
Justizoberinspektorin Kirfel
Vertretung: wechselseitig

Antrage der Verfahrensbeistande nach dem FamFG werden durch die Kostenbeam-

ten bearbeitet.



	Seite
	Aufteilung der richterlichen Geschäfte – allgemein –
	Richterin am OLG Schoser (1,0 AKA)
	Richterin am OLG Schoser (1,0 AKA)
	Richter am OLG Dr. Hoppe (1,0 AKA)
	(alle zugleich Senat für Kartellsachen)
	Vors. Richter am OLG Dr. Henzler (1,0 AKA)
	Richter am OLG Dr. Brögelmann (0,8 AKA)
	Richter am OLG Dr. Brögelmann (0,8 AKA)
	Richterin am OLG Dörr (1,0 AKA)

	N.N. 
	Senat für Notarsachen
	Senat für Kartellsachen


